
Adelsgeschlechter in Rielasingen 

Untersuchung über Ulrich von Rülassingen und die Freiherren von Rosenegg mit besonderer 
Berücksichtigung der roseneggschen Besitzverhältnisse im 14./15. Jahrhundert im Dorf Singen 

Von Gertrud Streit, Rielasingen 

a) Vorbemerkung 
»Um die Geschichte eines Dorfes von den Anfängen her richtig darzustellen, muß man wis- 

sen, wer zu verschiedenen Zeiten auf der obersten Sprosse der Leiter stand!«. 
‚ Im Sinne dieser Forderung ist es der Zweck vorliegender Untersuchung, den frühesten be- 

kannten Inhabern von Herrschaftsrechten in Rielasingen nachzugehen. 
Die ersten urkundlichen Nachrichten von unserem Dorf?, die über eine bloße Ortsnennung 

hinausweisen, erhalten wir im Zusammenhang mit den ersten Erwähnungen der in Riela- 
singen begüterten Klöster St. Georgen in Stein am Rhein und Reichenau. 

Die Güter von St. Georgen hat 1293 Ulrich von Rülassingen lehensweise inne?, der Reiche- 
nauer Besitz ist - 1335 erstmals überliefert — bei den Freiherren von Rosenegg*. 

Beide Lehenträger geben uns hinsichtlich ihrer Familienzugehörigkeit einige Rätsel auf. 
Ihr spätes Erscheinen unter den obigen Namen deutet daraufhin, daß weder die Bezeichnung 

»von Rülassingen« noch diejenige »von Rosenegg« ursprünglich den Wert eines feststehenden 
Familiennamens hatte, sondern daß sich die eine Familie nach ihrem Wohnsitz im Dorf »von 
Rülassingen«, die andere nach ihrer Burg auf dem gleichnamigen Berg »von Rosenegg« nannte. 

»Die Wechsel in der Zubenennung nach einer Burg, einem Grundbesitzkomplex oder einem 
Herrschaftsgebiet waren überaus häufig’«. 

Diese zwar für das frühe 12. Jahrhundert getroffene Feststellung dürfte auch für unsere beiden 
Lehenträger Gültigkeit haben. 

Da es keinerlei Hinweise darauf gibt, daß der Ritter Ulrich von Rülassingen und die Frei- 

herren von Rosenegg genealogisch miteinander etwas zu tun hatten, ist es nötig, in dieser Un- 
tersuchung — die sich im besonderen mit den Fragen der Familienzugehörigkeit befaßt — beide 
Lehenträger getrennt zu behandeln. 

Im Zusammenhang mit Ulrich von Rülassingen lernen wir ein bisher unbekanntes Stück der 
frühen Rielasinger Geschichte kennen. Wir erfahren, daß es außer den Freiherren von Rosen- 
egg in Rielasingen ein Rittergeschlecht gab, dessen Vertreter — Ulrich von Rülassingen - in 
einem dramatischen Augenblick der Reichsgeschichte eine nicht unbedeutende Rolle spielte. 
Durch seine tätige Mitwirkung war er in ein Ereignis verwickelt, das ihn über die lokale Be- 
deutung hinaus für die Gegenwart interessant macht, von dem deshalb bei ihm in erster Linie 

die Rede sein soll. 
Bei diesem Ulrich von Rülassingen haben wir es allerdings nur mit ihm selbst zu tun. Seine 

Vorfahren lassen sich aus den Quellen nicht ermitteln. 
Insgesamt besitzen wir über ihn nur sechs urkundliche Erwähnungen. Diese dürftige 

Quellenlage reicht nicht aus, um ihn in sein Umfeld richtig einzuordnen. 
Es soll deshalb auch auf die aus verschiedenen Fakten sich ergebenden Vermutungen hin- 

sichtlich einer eventuellen Familienzugehörigkeit eingegangen werden. 
Der zweite Teil dieser Untersuchung gilt den Freiherren von Rosenegg, wobei zuerst wieder- 

um der Frage ihrer Herkunft nachgegangen wird. 

1 Hans Kläui, »Aufgaben und Methoden mittelalterlicher Adelsgenealogie«, Schweizer Archiv für Heraldik Bd. 75, 1971 
S.72 
1. urkundliche Erwähnung von Rielasingen: 1155, Th. Urkd. B. Bd. II S. 139 ff 
1293 16. Schaffh. UB Bd. INr. 239 
1335 V125. GLA Nr. 5/537, 1. Erwähnung eines »von Rosenegg«: 1248, Th. Urkd. B. Bd. I Nr. 222 
wie Anmerkung 1 Seite 78 a
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Diese freiherrliche Familie (erwähnt von 1248-1480) spielte rund 230 Jahre lang innerhalb 
des Adels im Bodenseeraum eine in vielen Einzelheiten überlieferte Rolle. 
Aufgrund zahlreicher Quellenaussagen läßt sich von dem Adelsgeschlecht von Rosenegg 

ein verhältnismäßig gesichertes Bild nachzeichnen, während es nicht möglich ist, seine Her- 
kunft bzw. Familienzugehörigkeit von den Quellen her zu klären. 

Seine Familienverbindungen und das ganze Verhalten derer von Rosenegg in den 230 Jahren 
- ein Zeitraum, der sieben Generationen umfaßt — führen zwangsläufig zu einer bestimmten 
Vermutung, mit der wir uns befassen werden. 

Darüber hinaus sollen dann die besonderen güterrechtlichen Beziehungen Erwähung finden, 
die nachweisbar seit der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts zwischen denen von Rosenegg und 
dem Dorf Singen bestanden. 

Auf die Familiengeschichte der Freiherren von Rosenegg soll nur soweit eingegangen wer- 
den, als es zum Verständnis des behandelten Themas nötig ist. 

b) Ulrich von Rülassingen, Lehenträger des Klosters St. Georgen 

1) Grundherrschaft St. Georgen in Rielasingen 
Um die Bedeutung des Klosterbesitzes in Rielasingen zu veranschaulichen, soll kurz das 

wesentlichste über die einstigen grundherrlichen Verhältnisse des Steiner Klosters in Riela- 
singen vorangestellt werden. 

Wir wissen nicht, wie St. Georgen zu den Besitzungen in Rielasingen kam, noch wie lange 
vor 1293 Ulrich von Rülassingen diese Güter zu Lehen hatte. 

Es geht aus den Quellen auch nicht hervor, ob zu jener Zeit das Kloster noch andere Güter in 
Rielasingen besaß. Wir dürfen dies annehmen, da im Zinsrodel von ca. 1330, der u. a. auch die 
Rielasinger Güter von St. Georgen aufführt, der Klosterbesitz bereits aus 16 zinspflichtigen 
Höfen besteht. 

Das Dorf Arlen mit seinen Höfen gelangte zwischen 1002-10077 durch kaiserliche Schen- 
kung mit anderen Dörfern an das Kloster St. Georgen anläßlich dessen Verlegung vom Hohent- 
wiel nach Stein®. 

In Rielasingen stehen wir vor der Tatsache, daß ein völlig zusammenhängendes Dorf in zwei 
verschiedene Mutterkirchen — nach Singen und Ramsen - eingepfarrt war. 

Dieserkirchlichen Trennung dürfte eine güterrechtliche Trennung vorausgegangen sein und 
es ist anzunehmen, daß die kirchliche Zugehörigkeit eines Teiles von Rielasingen nach Ram- 
sen mit den sanktgeorgischen Besitzungen in Rielasingen zu tun hat. 

Belege für die Einpfarrung nach Ramsen gibt es erst seit Beginn des 17. Jahrhunderts?. Der 
größere Teil des Dorfes war nach Singen eingepfarrt, wovon bei den Beziehungen derer von 
Rosenegg zum Dorf Singen noch die Rede sein wird. 

Eine indirekte Bestätigung für eine schon viel früher bestandene Teileinpfarrung nach Ram- 
sen gibt uns die Vergabung eines ewigen Zinses von dem Grundstück des Ueli Tegenhart in 
Rielasingen — Lehen von St. Georgen — zugunsten der Pfarrkirche Ramsen im Jahre 142410, 

Auch weitere Schenkungen und Verkäufe im 15. Jahrhundert von in Rielasingen gelegenen 
Grundstücken und einem Hof!! an die Kirche in Ramsen sprechen für die schon damals be- 
standene kirchliche Zugehörigkeit von Rielasingen nach Ramsen. 

Ein Hinweis auf die bevorzugte Stellung des Klosters St. Georgen und eventuell älteren 

Schaffh. UB Bd. INr. 514 Großer Zinsrodel des Klosters St. Georgen von ca. 1330 - Staatsarchiv Schaffhausen — 
Staatsarchiv Schaffhausen — St. Georgenamt — 
1005 X 1. Württbg. UB Bd. INr. 241 

GLA Abt. 229/87819 und Pfarrarchiv Ramsen, Schreiben von 1623 XI4. an Vikar Schotter wegen Verleihung der Pfarrei 
Ramsen 
Pfarrarchiv Ramsen, Jahrzeitbuch. 1351 wurde die Pfarrei Ramsen dem Kloster St. Georgen inkorporiert. 
SchaffUB Bd. 1/7768 

1450 VIII 4. Schaffh. UB Bd. INr. 2231 
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Rechte in Rielasingen gegenüber Reichenau könnte darin erblickt werden, daß bis zur Auf- 
hebung des Dorfvogteiamtes (1833) der Dorfvogt [mit einer Ausnahme) stets ein Lehenbauer 
des Steiner Klosters war. 

In diesem Sinne äußerte sich der Rielasinger Kaplan 1645: ». ... als Dorfvogt gehörte er zur 
Pfarrei Ramsen!?«. 

Der erste uns bekannte Inhaber der sanktgeorgischen Lehengüter in Rielasingen ist der be- 
reits erwähnte Ritter Ulrich von Rülassingen. Von seiner Existenz erfahren wir, als er 1293 
beginnt, Güter in Rielasingen an das Kloster St. Georgen zu verkaufen und zwar vorerst einen 
Hof, zwei Schupposen und zwei Weingärten. Diese Güter gehen nun um 50 Mark Silber an das 
Steiner Kloster über. Ulrich von Rülassingen behält für sich die Höfe Sunnenbol und Offen- 
acker, sowie die »Rüti am Berg« und den Weingarten »Giebelberch!?«. 

Im Januar 1295 verkauft Ulrich v. R. zusammen mit Heinrich und Ulrich von Eschenz an das 
Kloster Töß bei Winterthur ein Gut in Berg am Irchel, das ein Lehen der Freiherren Jakob und 
Rudolf von Wart war!®. 
Dazu ist zu sagen, daß Ulrich von Rülassingen dieses Gut in Berg am Irchel (Kanton Zürich) 

erst im November 1295 vom Kloster St. Georgen im Tausch gegen die 1293 zurückbehaltenen 
Güter erhielt!5. Diese Besitzungen gingen dann am 11. Dezember 1295 durch Verkauf von 
Ulrich von Rülassingen um 41 Mark Silber ebenfalls an das Steiner Kloster über!®. 

Der Tausch vom November 1295 müßte demnach dem Verkauf an Töß vorausgegangen sein 
und wurde aus nicht mehr feststellbaren Gründen erst am 15. Januar 1295 beurkundet. 

Mit den Verkäufen von 1293 und 1295 hatte Ulrich von Rülassingen seinen uns bekannten 
Besitz in Rielasingen veräußert. 

Er wird als Lehensmann des Freiherrn Rudolf von Wart bezeichnet!’. Wir können jedoch bei 
dem bereits erwähnten Gut in Berg am Irchel, das 1295 an Töß kam, kaum ein Lehensverhält- 
nis zwischen dem von Wart und Ulrich von R. voraussetzen, da dieses Gut erst im Tausch von 
St. Georgen 1295 an Ulrich von Rülassingen kam. Es ist auch nicht bekannt, daß dieser von 
dem von Wart andere Güter zu Lehen hatte. 

Die Ereignisse der folgenden Jahre lassen vielmehr den Eindruck entstehen, Ulrich von 
Rülassingen habe sich zur Erreichung eines bestimmten Zieles in ein zeitlich befristetes Ab- 
hängigkeitsverhältnis zu Rudolf von Wart begeben. Jedenfalls muß dieser ein besonderes Inte- 
resse daran gehabt haben, daß Ulrich seinen Besitz in Rielasingen aufgab und vermutlich das 
Dorf verließ. Deshalb reiste der von Wart im Dezember 1295 mit seinem Bruder Jakob v. W. 
und Ulrich von Rülassingen persönlich nach Stahringen, um dort von den beiden Schwestern 
des Ulrich die Einwilligung zum Verkauf der restlichen Rielasinger Güter zu holen. In der 
Abtsstube des Klosters St. Georgen wurde der Verkauf anschließend von Ulrich von Klingen, 
sowie dem Abt des Klosters, den Brüdern von Wart u. a. besiegelt. 

2) Teilnahme des Ulrich v. R. am Mord an König Albrecht I von Habsburg (1308) 
Als Ulrich v. R. 1295 seine wirtschaftliche Existenz in Rielasingen aufgab, befand sich das 

12 Pfarrarchiv Rielasingen 
13 129316. Schaffh. UB Bd. INr. 239 

Bei diesem Verkauf handelte es sich um folgende als Zinslehen erwähnte Güter: »... seinen Hof mit allen dazu- 
gehörenden Grundstücken, ebenso zwei Schupposen und die Weingärten »uf dem Lewe« und »hinder Emchental«. 
Sunnenbol — abgegangener Hof auf dem Hügel unterhalb des Burgberges; Offenacker - heute Hofenacker. 

14 1295115. Zürcher UB. Bd. 6 Nr. 2320 

15 1295 X125. Schaffh. UB Bd. INr. 251 

16 1295 XII 111. Schaffh. UB Bd. INr. 253 

17 1295115. Zürcher UB. Bd. 6 Nr. 2320 

Die Stammburg der Freiherren von Wart befand sich bei Neftenbach (Kt. Zürich) am Südhang des Berges Irchel. 
Vgl. Paul Kläui, Hochmittelalterliche Adelsherrschaften im Zürichgau, Mitt.d. Antiquarischen Gesellschaft inZürich 
Bd. 40, Heft 2, 1960 Seite 19: ».... Es sprechen Gründe dafür, daß der Name Wart im thurgauischen Ort gleichen Na- 
mens in der Gemeinde Üßlingen seinen Ursprung hat. Arnold von Wart hat sich wohl nach dem aufder Höhe gelegenen 
Warth bei Ittingen benannt, das nach der Lage den Namen eher verdient als die Burg am Südhang des Irchel«. 
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Reich in den Auseinandersetzungen zwischen König Adolf von Nassau und Herzog Albrecht 
von Habsburg. Nach dem Tod von König Rudolf I von Habsburg (1291) regten sich überall die 
gegen Habsburg eingestellten Kräfte und es zeichneten sich auch im Bodenseegebiet zwei 
Parteien ab: eine habsburgische und eine antihabsburgische. Ein großer Teil des Adels, der 
bereits habsburgisch war, »sorgte sich wegen Albrechts harter Faust!®«. 

König Rudolf war es nicht gelungen, zu Lebzeiten seinem ältesten Sohn Albrecht die Thron- 
folge zu sichern. Nach seinem Tod (1291) brach deshalb im Reich der Krieg um die Königs- 
herrschaft aus, der 1292 mit der Wahl des Grafen Adolf von Nassau zum deutschen König 

endete. Ein Stimmungsumschwung im Kurkolleg und der Sieg über seinen Rivalen König 
Adolf von Nassau in der Schlacht bei Göllheim brachten Albrecht dann 1298 doch an die 
Macht. Aber die Opposition gegen ihn wuchs weiter. Sein Streben, durch unentwegte Erwer- 
bungspolitik die Voraussetzung für ein starkes Königtum zu schaffen, brachten ihm unter dem 
Adel viele Feinde, da sich ein großer Teil des freien Adels durch Albrecht in seiner Existenz 
gefährdet sah. 

Nach allem, was wir von Rudolf von Wart wissen, gehörte er — wie schon seine Vorfahren — 
zur antihabsburgischen Partei. Vermutlich suchte er in jenen Jahren eine Stütze bei seinem 
Verwandten, dem antihabsburgisch gesinnten Lütold von Regensberg. Dort finden wir 1302 
auch Ulrich von Rülassingen als Zeuge für den Regensberger'?. 

Rudolf von Wart dürfte von seiner Burg her in der Nähe der Kyburg Herzog Johann von Öster- 
reich, den Sohn des jüngeren Bruders von König Albrecht, persönlich gekannt haben. Dieser 
wurde auf der Kyburg geboren und nach dem Tode seines Vaters (1290) unter die Vormund- 
schaft des Onkels Albrecht von Habsburg gestellt, der ihm das Erbe seines verstorbenen Vaters 
hartnäckig vorenthielt. 

Es kam zur Verschwörung gegen König Albrecht und schließlich zu seiner Ermordung am 
1. Mai 1308, wobei die Mörder nur die sichtbare Spitze einer großen ungenannten Opposition 
gegen Albrecht darstellten. 

Anläßlich eines Aufenthaltes in Baden (Aargau) befand sich der 18 Jahre alte Herzog Johann 
im Gefolge des Königs, zusammen mit seinen Verbündeten Rudolf von Wart und dessen Be- 
gleiter Ulrich von Rülassingen, Walter von Eschenbach und Rudolf von Balm. Bei der Überfahrt 
über die Reuß in der Nähe von Brugg ergab sich für die geplante Mordtat eine günstige Gelegen- 
heit. (Abb. 1) 

In einer zeitgenössischen Chronik über den Verlauf des Mordes wird berichtet, der Dienst- 
mann des von Wart, der bei dem Mord mitgeholfen habe, sei »ein Rülassinger« gewesen??. 
Zweifellos handelte es sich um Ulrich von Rülassingen. Er sei - so der Chronist - den Pferden 
des Wagens von König Albrecht in die Zügel gefallen. 

Die Rolle, die Ulrich von Rülassingen bei der Mordtat spielte, besagt, daß er kein bedeutungs- 
loser Dienstmann war. Ob sein Motiv, das ihn am Mord mittätig werden ließ, rein macht- 
politisch oder auch von persönlichem Haß bestimmt war, wissen wir nicht. Die Aufgabe seiner 
wirtschaftlichen Existenz, der Einsatz seines Lebens läßt uns vermuten, daß seine Handlung 
auch aus eigenen Antrieben erfolgte. 

Es könnte sein, daß Ulrich v. R. sich seines Besitzes in Rielasingen durch Verkauf entäußerte, 
um ihn - bei Scheitern des Mordplanes — einem habsburgischen Zugriff zu entziehen. Dies 
würde für eine von langer Hand vorbereitete Mordtat sprechen. 

Sicher war die Handlung der Täter eine Reaktion auf bestehende Verhältnisse in der reichs- 
politischen Lage, die sie hoffen ließen, bei der großen Abneigung gegen Albrecht werde ihr Ver- 
brechen keine Strafe zur Folge haben. Im Schutz der starken antihabsburgischen Opposition 

18 Otto Feger, »Geschichte des Bodenseeraumes« Bd. 2, 1958 $.267 
19 1302 II 13. Zürcher UB. Bd. 7 Nr. 2634 

20 G. Studer, »Die Chronik des Mathias von Neuenburg«, 1866 S. 42/43 vgl. Kaspar Hauser, »Die Freiherren von Wart« in: 
Neujahrsblätter der Stadtbibliothek Winterthur 1897/98 und Bruno Meyer, »Studien zum habsburgischen Hausrechtl. 
Die Ermordung Albrechts in Windisch« in: Zeitschrift für Schweizerische Geschichte 24. Jg., 1945 S. 153-176. 
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Abb. 1 Die Mordtat an König Albrecht bei Brugg-Windisch im Jahre 1308; Aquarell aus der Schweizerchronik von 
Christoph Silberisen, 1576. Rechts oben: das Mordgeschehen, links im Vordergrund: das zurückgebliebene königliche 
Gefolge. 

mußten sich die Täter so sicher fühlen, daß sie es nicht für nötig fanden, sich sogleich nach der 
Tat in den Schutz eines Mächtigeren zu begeben. 

Rudolf von Wart und vermutlich auch Ulrich von Rülassingen hielten sich nach dem Mord 
in Burg Alt-Falkenstein — die teilweise dem von Wart gehörte — versteckt, nahe der Stadt 
Basel"; Rudolf von Balm und Walter von Eschenbach kehrten sogar auf ihre Güter zurück. 

Doch bei diesen Verhältnissen blieb es nicht. Die Söhne des Albrecht von Habsburg ge- 
wannen soviel Einfluß zurück, daß sie es fertigbrachten, beim Nachfolger ihres Vaters - König 
Heinrich VII durch Vertrag vom 18. September 1309 die Reichsacht gegen die Mörder zu er- 
wirken. 

Nach dem Urteilsspruch von 1309 wollten Rudolf von Wart und Ulrich von Rülassingen ihr 
letztes Heil beim Papst in Avignon versuchen. Auf der Reise dorthin wurde Rudolf v. W. von 
einem Spielmann erkannt und mit Ulrich von Rülassingen gegen eine Geldentschädigung an 
Herzog Leopold von Österreich ausgeliefert. Nun war ihr Schicksal besiegelt. 

Ulrich von Rülassingen wurde in Othmarsheim auf dem Rad zu Tode gefoltert??, Rudolf von 
Wart erlitt dieselbe Strafe, jedoch am Ort der Mordtat. 

Sie waren die einzigen der am Mord Beteiligten, die ihr Verbrechen mit der Strafe jener Zeit 
sühnten. Denn Herzog Johann floh nach Italien, Walter von Eschenbach nach Württemberg, 
wo er bis zu seinem Tod unerkannt als Schäfer lebte und Rudolf von Balm hielt sich in einem 

21 1308 IX 15. Solothurner Wochenblatt 1827 
Dies ist die letzte urkundliche Erwähnung des Ulrich von R. als Zeuge für den von Wart 

22 G. Studer aaO.
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Beghinenhause in Basel verborgen. So konnten sich diese der Vollstreckung des Urteilsspruches 
entziehen. 

Was aus der Ehefrau des Ulrich von Rülassingen namens Katharina geworden ist, wissen wir 
nicht. Eine Adelheid von Rülassingen - vielleicht seine Mutter oder Tochter — war Klosterfrau 
in Feldbach bei Steckborn??. 

Wieweit der Hegauer Adel an den antihabsburgischen Geschehnissen, die schließlich zum 
Mord an König Albrecht führten, aktiv oder passiv beteiligt war, läßt sich nur vermuten. Ver- 

muten deshalb, weil alle am Mord beteiligten Adeligen — außer Herzog Johann — mit einer 
Hegauer Adelsfamilie verschwägert waren. 

So war Rudolf von Balm der Schwiegersohn des Konrad von Tengen?*; Walter von Eschen- 
bach war der Schwager von Graf Manegold von Nellenburg?, dem 1291 Herzog Albrecht die 
Nellenburg zerstört hatte, Rudolf von Wart war verschwägert mit dem von Balm und dem von 
Eschenbach und seit 1308 auch mit Rudolf von Hewen. Ulrich von Rülassingen schließlich 
war verschwägert mit denen von Homburg. 

In einer Zeit, in der familiäre Bindungen eine große Rolle spielten, ist es naheliegend, anzu- 
nehmen, daß es auch im Hegau zu einer starken antihabsburgischen Bewegung gekommen 
war. 

Allerdings gab es auch einen habsburgtreuen Adel im Hegau: die von Klingen, von Klingen- 
berg, von Lupfen, von Rosenegg u. a. 

Nach der Ächtung der Königsmörder erklärte 1312 Konrad von Tengen, daß er die Güter, die 
früher Rudolf von Balm gehörten und die von diesem an seine Ehefrau Klara von Tengen - der 
Tochter des Konrad von Tengen - gekommen waren, dem Deutschorden übergebe. 

Für die Einhaltung dieses Versprechens bürgten in jenem Jahr u. a. die Freiherren von Rosen- 
egg, Jakob von Wart und Eberhard von Lupfen?*®. 

3) Identifizierungsversuch 
Wer war nun dieser Ulrich von Rülassingen, der - vielleicht um einer politischen Idee willen 

— Familie, Besitz und Leben durch Beihilfe am Mord an König Albrecht aufs Spiel setzte? 
Sicher wissen wir von ihm, daß er 1293 sanktgeorgische Lehengüter in Rielasingen inne- 

hatte?’, daß seine Schwester Luzia mit Peter Burst aus Bodman und die Schwester Adelheid 
mit dem Ritter Konrad von Homburg verheiratet war. 

Die erste urkundliche Bezeugung eines Ritters von Rülassingen (Vorname nicht mehr lesbar) 
geschieht 1269, als der »milite de Rülassingen?®« als Zeuge in einer Rechtssache zwischen dem 
Kloster St. Georgen und Heinrich von Homburg tätig wird. 

Zwar finden wir bereits 1256 anläßlich einer Vergabung von Gütern an das Kloster Feldbach 
bei Steckborn durch die Edlen von Klingen unter den Zeugen: »Walter und Gerunch von Rules- 
singen??«. Sie stehen bei der Zeugenaufführung am Ende der Liste. Es ist zu bezweifeln, ob es 

3 Jahrzeitbuch des Klosters Feldbach, in: Freiburger Diözesanarchiv Bd. 7, 1873 
Von 1349-1481 wird eine Familie Rülassinger urkundlich erwähnt, wobei ein Burkart Rülassinger als Ritterund Kon- 
stanzer Ratsherr besondere Beachtung verdient. Auf diese Familie soll hier nicht eingegangen werden. 

24 1312 VIII 1. Zürcher UB Bd. 9 Nr. 3165 
25 Kindler von Knobloch, Oberbadisches Geschlechterbuch Bd. II 1919 

Vgl. Angela Kulenkampff, »Die Grafen von Nellenburg in den Diensten Habsburgs«, in: Hegau-Heft 27/28, 1970/71 
S.113-129; 

26 1312 VIII1. Zürcher UB Bd. 9 Nr. 3165 
?7 129316. Schaffh. UB Bd. INr. 239 
28 1269 X 9. Schaffh. UBBd.INr. 159 a 

In diesem Jahr war Heinrich von Homburg Inhaber der Klostervogtei St. Georgen in Hilzingen; vgl. Georg Hedinger, 
»Landgrafschaften und Vogteien im Gebiet des Kantons Schaffhausen«, 1922 S. 194 
1256 IX 27 Thurg. UB Bd. III Nr. 362 und 363 
Bei den in den Urkunden vom 27. September 1256 genannten von Steine handelt es sich vermutlich um Burchardus 
und Liutoldus de Lapide, Angehörige eines Adelsgeschlechts von Stein im Bezirk Obertoggenburg. 
Vgl. Urkundenbuch der südlichen Teile des Kantons St. Gallen Bd. I, 1961 - 1209 V124. Nr. 838 und 1228 Nr. 335; 
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sich bei den Genannten um Familienangehörige des »miles de Rülassingen« handelt oder 

vielmehr um Dienstleute des Heinrich von Rosenegg, der bei dieser Vergabung ebenfalls 

Zeugenschaft für die von Klingen leistet. Walter und Gerunch wird die Bezeichnung »miles« 

nicht beigegeben. 
Es bleibt sonach nur ein einziger mit dem vollen Namen überlieferter »von Rülassingen«, 

eben Ulrich von Rülassingen, urkundlich erwähnt von 1293-1308. 

Die Verkaufsurkunde von 1293 wurde besiegelt von den beiden Schwägern des Ulrich von 

Rülassingen: Peter Burst aus Bodman, Konrad von Homburg und vom Verkäufer selbst?°. 

Dabei verdienen die Siegel des Peter Burst und des Ulrich von Rülassingen unser besonderes 

Interesse. 

Peter Burst führt in seinem Siegel drei gestürzte Lindenblätter (siehe Abb. 2), das bekannte 

Wappen der Herren von Bodman, mit der Umschrift (schlecht lesbar]: »Petr Burst deBo...n«. 

Es dürfte hier der Fall vorliegen, wo ein Dienstmann das Wappen seines Herrn in veränderter 

Form führt?!. 

Abb. 2 Wappen des Peter Burst: 3 grüne Lindenblätter im weißen schrägen 
Querbalken. Aus der Wappenrolle von Zürich, 1930 Tafel XIII Nr. 245 

  

Abb.3 Das Siegel des Ulrich von Rülassingen an der 
Urkunde von 1293 16. im Staatsarchiv Schaffhausen 

  

Das Siegelbild des Ulrich von Rülassingen zeigt einen Dreieckschild mit einer nach oben 
gerichteten Wolfsangel (siehe Abb. 3). Dieses Wappenbild ist das einzige Indiz einer Familien- 
zugehörigkeit des Ulrich v. R. und weist auf die schwäbische Adelsfamilie von Stain hin. 
Denn dasselbe Wappen wie Ulrich v. R. führt 1314 Berthold vom Stain zu Asenheim, dessen 

Tochter die Gemahlin des Johannes von Hornstein wurde. 
Berthold von Stain ist allerdings der einzige Namensträger aus dem weitverzweigten Ge- 

schlecht derer von Stain (auch von Stein, vom Stain); der anstelle der drei nach unten gerichte- 
ten Wolfsangeln nur eine nach oben gerichtete Wolfsangel wie Ulrich v. R. in seinem Siegel- 
bilde führt?2. 

Es scheint deshalb die Frage der Untersuchung wert, ob es sich bei Ulrich v. R. um einen 
Angehörigen des Geschlechts von Stain handeln könnte. 

Die Burg Rechtenstein bei Ehingen/Donau war der Stammsitz des Geschlechts von Stain, 

30 1293 16. Schaffh. UB Bd. INr. 239 
31 Die bekannten urkundlichen Erwähnungen des Rittergeschlechts Burst erstrecken sich von 1258-1355. 

Vgl.: 1258 IX 24. Thurg. UB Bd. III Nr. 396 und Leopold Freiherr von Bodman, »Geschichte der Freiherren von Bod- 
man« 1894, F. Philippi, »Wappen-Versuch einer gemeinfaßlichen Wappenlehre«, 1967 

32 Edward Freiherr von Hornstein, »Die von Hornstein und von Hertenstein«, 1911 S.21 
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das schon im 10. Jahrhundert nachgewiesen ist. Ein Heinrich von Stain leitete z. B. 1133 eine 
Verschwörung der Bauern und des niederen Adels gegen den hohen Adel??. Später verzweigte 
sich die Familie in verschiedene Linien (Reichenstein, Klingenstein, Hertenstein u. a.). Die 
Stammlinie nahm nach dieser Verzweigung den Namen Stain zum Rechtenstein an3*. 

Das Wappen mit den drei nach unten gerichteten Wolfsangeln findet sich bei allen Familien- 
zweigen, ebenso bei den Stammesgenossen der Herren von Stain: den Herren von Stadion und 
von Pflummern3. 

Das Eingehen auf diese Familie, deren Wappen — wenn auch in reduzierter Form mit nur 
einer Wolfsangel - Ulrich von R. im Siegel führt, erschien angebracht zur Unterstützung fol- 
gender Vermutung. 
Am 2. Januar 1278 erging in Schaffhausen in Sachen der Bürgerfamilie Brümsi ein Urteils- 

brief. Er wurde von ca. 150 Zeugen unterzeichnet, darunter »Ulrich der man von Steine?%«. 
Anläßlich eines Güterverkaufs von derselben Familie an das Kloster Paradies (bei Schaff- 

hausen) im Februar 1289 werden die Mitglieder des damaligen Schaffhauser Rates aufgeführt, 
unter ihnen wiederum: »Ulricus dictus man de Stain?’«. 
Einem Verzeichnis von ca. 1299 zufolge, das die Zinsen und Gefälle der Häuser, Gärten u. a. 

der Stadt Schaffhausen enthält, besaß der »man von Stein« in Schaffhausen ein Haus, »des 
mans von Stein hus?d«. 

In Anbetracht des bereits Dargelegten erscheint die Vermutung berechtigt, es könnte sich 
bei dem »man de Stain« um Ulrich von Rülassingen handeln, der tatsächlich das Wappen des 
Berthold von Stain führt. 

Karl Schib bemerkt in seiner Arbeit »Der Schaffhauser Adel im Mittelalter«, daß im 15. 
Jahrhundert das umliegende Land von Schaffhausen restlos in der Hand des Adels war. Schaff- 
hauser Adelige hätten »oft mit einem Fuß in der Stadt, mit dem anderen in ihren ländlichen 
Vogteien im Dienste eines benachbarten Herrn oder einer Kirche« gestanden3?. So waren die 
Hünen von Beringen - ein Schaffhauser Adelsgeschlecht — Inhaber der Vogtei des Dorfes Be- 
ringen. »Ihr Sitz war ein mitten im Dorf gelegener Turm®%«. 
Was Karl Schib von den Schaffhauser Adeligen im 15. Jahrhundert sagt, dürfte wohl schon 

für das 13./14. Jahrhundert zutreffen, soweit sich dies erfassen läßt. 
Auch in Rielasingen befand sich mitten im Dorf ein Herrschaftsturm, dernoch 1820 erwähnt 

wird*!. Man hat ihn später abgetragen, wobei sein Fundament stehenblieb, das man als Keller 
benutzte und darauf einen Schopf baute. Bei einem Neubau im Jahre 1960 entdeckte man 
diesen »Keller«, dessen Mauern 80 cm dick waren. 

In der erwähnten Urkunde von 1289 wird nach Ulricus ein Ratsherr namens »Hainricus 
dictus Junge« aufgeführt“. Er könnte der Sohn des Ulricus dictus man de Stain gewesen sein. 
Diese Annahme wird dadurch gestützt, daß im Zinsrodel von St. Georgen vom Jahre 1330 ein 
»Hainricus de Rülassingen®« erscheint, der Güter seines Vaters in Rielasingen innehatte. 

Dieser Hainricus von 1330 ist aller Wahrscheinlichkeit nach der Sohn des Ulrich von Rülas- 
singen. 

Bei den im Zinsrodel erwähnten Gütern handelt es sich um andere, als die 1293/95 an das 
Kloster St. Georgen übergegangenen. 

33 Anton Neher, »Rechtenstein und die Herren von Stain zu Rechtenstein und Reichenstein« (ohne Erscheinungsjahr); 
34 Beschreibung des Oberamts Ehingen, 1826 hgb. von Prof. Memminger, S. 189 
35 J. Siebmachers Großes Wappenbuch Bd. E Württ. Adels- und Wappenbuch, 1975 S. 754/755 
36 1278 IX2. Schaffh. UBBd.INr. 182 und]. J. Rüeger, »Chronik der Stadt und Landschaft Schaffhausen« Bd.1S.367 Al 
37 1289 1125. Schaffh. UB Bd. INr. 226 

38 1299 Schaffh. UB Bd. INr. 276 und J. J. Rüeger aaO. Bd. 1S. 340 ff 
39 Karl Schib, »Der Schaffhauser Adel im Mittelalter«, in: Zeitschrift für Schweizerische Geschichte Bd. 18, 1938 5.388 
40 Wie Anmerkung 39 S. 391 
41 Gemeindearchiv Rielasingen, Teilungs- und Nachlaßakten 
#2 1289 1125. Schaffh. UB. Bd. INr. 226 

% Ca. 1330 Schaffh. UB. Bd. INr. 514 Großer Zinsrodel aaO. 
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Schon 1261 gab es in Schaffhausen einen »Hainricus der man von Steine**. Wenn wir an- 
nehmen, daß er identisch sein könnte mit dem 1269 erwähnten »miles de Rülassingen«, so 
wäre er der Großvater des 1330 erwähnten Hainricus de Rülassingen. 

Ein Ulricus de Stain urkundete als Zeuge am 7. November 1271* bei Überlassung von 
Gütern an das Kloster Steinheim (Württbg.). 
Würde die zur Person des Ulrich von Rülassingen geäußerte Vermutung zutreffen, so wäre 

dieser ein Angehöriger des schwäbischen Adelsgeschlechts derer von Stain gewesen und hätte 
als Schaffhauser Bürger — um das Bild von Karl Schib zu verwenden — mit einem Fuß in der 
Stadt, mit dem anderen im Dorf Rielasingen gewohnt. 
Auch die mit Ulrich v. R. verschwägerte Familie von Homburg war in Schaffhausen ver- 

bürgert und hatte dort ein Haus*. 
Die an das Kloster St. Georgen von Ulrich v. R. 1293/95 übergegangenen Güter hat das 

Kloster später getrennt an einzelne Lehenträger verliehen. Dabei fällt auf, daß in mehreren 
Fällen ab dem 14. Jahrhundert Schaffhauser Bürger in Rielasingen Lehen von St. Georgen inne- 
haben. 

Einen Beweis fürdie Annahme, Ulrich der man von Stain könnte mit Ulrich von Rülassingen 
identisch sein, gibt es nicht und ein solcher wird sich - mangels Quellen - vielleicht auch nie 
finden lassen. 

Doch scheinen die vorhandenen Fakten es wert zu sein, den sich aufdrängenden Vermu- 
tungen nachzugehen, selbst auf das Risiko hin, einem Trugschluß zu erliegen, denn »wir 
müssen bei aller Vorsicht Identifizierungsversuche immerhin wagen*’«. 

c) Die Freiherren von Rosenegg, Inhaber von Reichenauer Lehen zu Rielasingen und Singen 

1) Allgemeines zu denen von Rosenegg 
Die ersten bekannten Lehenträger von Gütern und Rechten des Klosters Reichenau in Rie- 

lasingen sind die Freiherren von Rosenegg. Erst 1335 erfahren wir anläßlich einer Lehens- 
änderung von dieser reichenauischen Zehntherrschaft, die neben den Rielasinger Gütern 
auch solche zu Singen umfaßte. 

Es ist anzunehmen, daß dieses Lehensverhältnis zwischen Reichenau und denen von Rosen- 

egg schon lange vor 1335 bestand, vermutlich seit dem Erscheinen derer von Rosenegg unter 
diesem Namen. Sehr wahrscheinlich hatten sie auch von dieser Zeit an (1248) ihren Sitz auf 
dem gleichnamigen Berg bei Rielasingen (siehe Abb. 4). 

Da aus den Quellen hervorgeht, daß die von Rosenegg nachweisbar seit der 1. Hälfte des 
14. Jahrhunderts — aber vermutlich schon früher — als Zehntherren in Singen eine Rolle spiel- 
ten, soll kurz auf diese Adelsfamilie eingegangen werden. 
Zwischen dem Berg und dem Familiennamen von Rosenegg besteht zweifellos ein Zu- 

sammenhang. Es sei verwiesen auf die Überlegungen von Oberpostmeister a. D. Reichle, der 
Bergname Rosenegg könnte sich aus dem Namen Roßeck herausgebildet haben, was auf eine 
frühgeschichtliche Kultstätte hindeute®®. 

Für den Berg besagt dies, daß er sehr wahrscheinlich bei den frühen Bewohnern unserer Ge- 
gend nicht Rosenegg, sondern Roßeck hieß und später namengebend wurde für das Adelsge- 
schlecht, das sich ihn als Wohnsitz erwählte. 

#4 ].J. Rüeger aaO. Bd. IIS.399, 33 ebenso 1261 X 17. SchUB. 1/149, 

# 1271 XI 7. Württbg. UB. Bd. 7 Nr. 2295 

46 J.J. Rüeger aaO. Bd. II S. 771.16 
#7 Helmut Maurer, »Das Land zwischen Schwarzwald und Randen im frühen und hohen Mittelalter«, Forschungen zur 

oberrheinischen Landesgeschichte Bd. XVI, 1965; 
43 Oberpostmeister a. D. Reichle, »Geschichte der Hegauburgen und deren Adelsgeschlechter« in: Alem. Volk 27. Jan. 

1934 
Vgl. auch zu Rosenegg August Pfannendörfer, »Die Bedeutung der Flurnamen für die Erforschung germanischer Kult- 
stätten« in: Bodensee-Chronik 1935 Nr. 13 
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Burgenatla B. 7%    
  

  

    

  

      
    

    

Abb. 4 Rekonstruktion von Georg Hartmann, in: »400 Burgen um Zürich« Skizzenbuch eines Burgenfreundes, Zürich 
1968 

Zwar hat dieses Adelsgeschlecht den Namen Roßeck in Rosenegg abgeändert. Vielleicht 
einfach deshalb, weil die Rose damals ein sehr beliebtes Wappenbild war und sich heraldisch 
auch gut gestalten ließ. . 
Trotzdem erscheint in vielen Urkunden der Name als Roßneck geschrieben®, was uns be- 

weist, daß sich diese Bezeichnung in der mündlichen Überlieferung noch lange erhalten hat 
und sicher auch die ursprüngliche war. 

Daraus läßt sich schließen, daß der Berg dem Geschlecht den Namen gab und nicht umge- 
kehrt. 

Die für uns erkennbare Geschichte der Freiherren von Rosenegg beginnt im Jahre 1248. 
In den 230 Jahren seines Bestehens entfaltete dieses edelfreie Geschlecht, vor allem in den 

nördlichen Gebieten der heutigen Schweiz, eine vielfältige Wirksamkeit. 
Das hohe Ansehen derer von Rosenegg beweisen ihre Verbindungen zu den Reichsabteien 

(Reichenau, Fraumünster Zürich, Einsiedeln, Säckingen) und zu den österreichischen Her- 
zögen, sowie ihre Eheschließungen mit Angehörigen anderer edelfreier Familien. Demzufolge 
wurden einige Söhne in hohe Ämter berufen und formten so an den Geschicken ihrer Zeit mit. 
Zum Beispiel: Werner von Rosenegg als Abt des Klosters Reichenau (1385-1402), den sich 

die Bürgerschaft von Straßburg 1393 vom Papst als Bischof erbat, was aber nicht zustande kam; 
Hugo von Rosenegg, der gerne Abt von St. Gallen geworden wäre und dieserhalb im Jahre 

1400 mit dem österreichischen Herzog einen Vertrag schloß, dann aber 1402 Abt von Ein- 
siedeln wurde (1402-1418); 

Hans von Rosenegg, der von Kaiser Karl IV im Jahre 1362 zum thurgauischen Landrichter 

ernannt wurde und der dieses Amt noch 1378 ausübte. Durch seine Heirat mit einer Freiin von 
Tengen, deren Mutter eine geborene von Wartenfels war, kamen Burg und Herrschaft Warten- 

# Z.B. Hans von Rossen Egg Urkunde von 1424 IV 13. Geschichte der Freiherren von Bodman aaO. S. 114 
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fels bei Olten (Schweiz) in roseneggschen Besitz und blieben ca. 100 Jahre bei der Familie; 
Abb. 5) 
Heinrich von Rosenegg, Hauptmann der Ritterschaft St. Georgenschild und 1428 Land- 

richter im Buchsgau (Schweiz); er baute die Burg Wartenfels aus, wie sie in ihren wesentlichen 
Teilen heute noch dasteht (Abb. 6); 
Anna von Rosenegg, die ca. 1420 den Berner Schultheissen Heinrich von Bubenberg heira- 

tete, deren Sohn Adrian von Bubenberg als Verteidiger von Murten gegen die Burgunder (1476) 
einen hervorragenden Platz in der Geschichte der Schweizer Freiheitskriege erworben hat. 

Damit sollten nur einige Vertreter dieses Adelsgeschlechts vorgestellt werden, die zu ihrer 
Zeit einen beachtlichen Rang innerhalb ihrer Standesgenossen einnahmen. 

Im Jahre seiner Ersterwähnung — 1248 — erscheint neben den bisher bekannten Adelsge- 
schlechtern im Bodenseegebiet in den Urkunden ein neuer Name: der Freiherr Heinrich von 

  

Abb. 5 Wappen der Freiherren von Rosenegg zu Wartenfels; Federzeichnung aus dem »Stammbuch des Aargaus« von 
Hans Ulrich Fisch, 1634 Zentralbibliothek Luzern 

Rosenegg »nobilis vir«. Schon bei seinem ersten Erscheinen unter diesem Namen als Zeuge in 
einer Rechtsangelegenheit des Walter von Klingen gegen den Konstanzer Bischof Eberhard von 
Waldburg steht dieser Rosenegger bei den weltlichen Zeugen an erster Stelle50. 

Es ging dabei um Vogteirechte über die Stadt Bischofszell (Thurgau), die schon der Vor- 
gänger des Bischofs dem Walter von Klingen zugesprochen hatte. 

Bei diesem Heinrich von Rosenegg muß es sich um den Angehörigen eines vor 1248 in un- 

serer Landschaft ansäßigen Adelsgeschlechtes handeln, der sich von 1248 an nach seinem 
Besitztum von Rosenegg nannte. 

Die wenigen urkundlichen Erwähnungen, die wir von diesem Rosenegger besitzen, erfolgen 
nur im Zusammenhang mit den Freiherren von Klingen. 

50 1248 XII 16. Thurgauer Urkundenbuch Bd. IINr. 222 
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So ist Heinrich von Rosenegg auch dabei, als die von Klingen im Jahre 1252 den materiellen 
Grund legen zur Stiftung des Frauenklosters Feldbach bei Steckborn. Ein großer Kreis geist- 
licher und weltlicher Herren hatte sich dazu auf Burg Altenklingen (Thurgau) versammelt, um 
diese Vergabung von Seiten derer von Klingen zu beurkunden. Es ging darum, den Verzicht der 
Freiherren von Klingen an ihrem Besitztum bei Steckborn, das Kuno von Feldbach lehensweise 
von ihnen innehatte, zugunsten des zu gründenden Klosters vertraglich festzulegen. 

Unter den 11 Rittern, die den Verzicht der Freiherren von Klingen bezeugten, wird Heinrich 
von Rosenegg an dritter Stelle genannt®!. 

In seinem Wappen, mit dem er die Urkunde siegelt, führt dieser erstgenannte Rosenegger 
15 Rosen (Abb. 7). 

    x n e ji rd 

Abb. 6 Burg Wartenfels bei Olten (Schweiz]; von ca. 1360-1454 in Besitz derer von Rosenegg, von 1454-1464 bei der 
Familie von Bubenberg, dann Verkauf an die Stadt Solothurn. 

Seine persönliche Verbundenheit mit Feldbach bringt Heinrich zum Ausdruck, indem er 
1262 mit Genehmigung des Abtes der Reichenau dem Kloster Feldbach Güter in Müllheim 
und Homburg (Thurgau) überläßt, die er von Graf Hartmann d. älteren von Kyburg als reiche- 
nauisches Lehen besaß und an Ministerialen weiterverliehen hatte”. 

Auch ist uns eine roseneggsche Tochter als Klosterfrau in Feldbach bekannt ®®. 
Kurze Zeit nach dem Jahre 1262 muß Heinrich I von Rosenegg gestorben sein. 

2) Überlegungen zur Herkunft 
Man fragt sich, zu welcher Adelsfamilie dieser Heinrich von Rosenegg vor 1248 gehörte. Da- 

rüber lassen die Quellen keine beweisfähigen Schlüsse zu. 
Bei der Beschäftigung mit der roseneggschen Familiengeschichte fällt jedoch die überaus 

enge Bindung mit den Freiherren von Klingen auf. Eine Bindung, die während der 230jährigen 

5ı 1252 VIL16. Thurgauer Urkundenbuch Bd. III Nr. 294 
52 1262 VI 7. Thurgauer Urkundenbuch Bd. III Nr. 451 
# Nekrolog. Feldbach in: Freiburger Diözesanarchiv 1873 Bd. 7 Seite 296 
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Geschichte derer von Rosenegg bzw. bis zum Aussterben derer von Klingen (1445) bestand. Die 
Art, wie sich diese beiden edelfreien Familien während rund 200 Jahren über Generationen 
hinweg Beistand leisteten, die Lage ihrer Besitzungen, ihrer Eigengüter, ihre Verschwäge- 
rungen u. a. führen zwangsläufig zur Vermutung, die von Rosenegg könnten eine Seitenlinie 
derer von Klingen gewesen sein. 

Fast überall, wo die von Klingen begütert sind, finden sich auch Besitzungen und Rechte 
derer von Rosenegg: auf dem thurgauer Seerücken in Homburg, Müllheim*, Herdern, Wigol- 
tingen u. a. O. Bekanntlich befanden sich in dieser Gegend die ältesten Besitzungen der Frei- 
herren von Klingen. 

Beide Familien besitzen im 15. Jahrhundert Teile des großen Zehnten zu Koblenz (Aargau)?7; 
beide haben Güter in Kadelburg°®, in Kaiserstuhl (Aargau]?” usw. 

Die von Klingen besitzen 1394 den Zehnten in und um Winterthur®, 1424 verkaufen Hans 
und Heinrich (Vettern) von Rosenegg der Stadt Winterthur ihre Zollgerechtigkeit zu Winter- 
thur, die schon ihre Vorfahren innehatten®?; 

In Herdern (Thurgau) war der Debrunnerhof - der bis ins 18. Jahrhundert eine eigene Ge- 
richtsbarkeit hatte - 1341 ein Eigengut der Kunigunde von Rosenegg°°; aber auch die von 
Klingen hatten Rechte an diesem Hof®!. 

  

Abb. 7 Ältestes bekanntes Wappen eines von Rosenegg (1252) und das einzige Siegel dieses Geschlechts mit 15 Rosen. 

Thurgauer Kantonsarchiv Frauenfeld 

Im Jahre 12.67 — um die Zeit des erstgenannten von Rosenegg — gehörte der Hohentwiel als 

Eigengut Ulrich von Klingen®. Es wäre möglich, daß ein Angehöriger seiner Familie sich auf 

dem benachbarten Berg Roßneck niederließ und dort mit dem neuen Namen und Wappen 

scheinbar ein neues Geschlecht begründete. Dabei wurde die Burg nicht auf der steil abfallen- 

den Ostseite über dem Felsen erbaut, sondern auf dem vorspringenden Hügel, der direkt dem 

Hohentwiel gegenüberliegt. 

1293 war Ulrich von Klingen noch Vogt in Ramsen,; kaum 20 Jahre später sind Vogteirechte 

in Ramsen in den Händen der Gebrüder von Rosenegg®?. 

Denkt man an den habsburgfeindlich gesinnten Ulrich von Rülassingen, so gewinnt die 

späte Entstehung der Burg Rosenegg einen neuen Aspekt. Daß gerade hier zwischen Hohent- 

5 1262 VI 7. Thurgauer Urkundenbuch Bd. III Nr. 451 
55 1410 VIII26. in: Die Urkunden des Stiftes Zurzach von J. Huber, Aargau 1873 

56 Pletscher, Geschichte von Kadelburg 1886 
57 1410 VII 26. J. Huber, Die Urkunden des Stiftes Zurzach, 1873 
58 Stadtarchiv Winterthur Regestenkatalog 
59 1424 1124. Urkunde Nr. 615 im Stadtarchiv Winterthur 
6% 1341 X 30. Thurgauer Urkundenbuch Bd. IV Nr. 1673 
& Der Hof Tennenbronnen bei Herdern Staatsarchiv Frauenfeld Nr. 74434 
& Karl Schmid »Burg Twiel als Herrensitz (12.-15. Jahrh.)« in: Hohentwiel hgb. von Herbert Berner 1957 Seite 155 
8 1311 VIII24. Schaffh. UB Bd. INr. 345 
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wiel und Hohenklingen ein weiterer habsburgtreuer Stützpunkt geschaffen werden sollte, wie 
denn überhaupt zwischen den Inhabern der Burgen Hohentwiel, Hohenklingen und Rosenegg 
im 14./15. Jahrhundert besondere Beziehungen bestanden. 

1260 erklärten die von Klingen, sie hätten ihre Besitzungen im Elsaß (Unterelsaß) von 
mütterlicher Seite ererbt6*. Auch die von Rosenegg haben Besitzungen und Rechte in jener 
Gegend, vor allem in den Herrschaften Landser und Ingelsot65 und enge Bindungen an das 
Kloster Lützel%. 

Von 1330-1353 war das Amt des thurgauischen Landrichters bei den von Klingen”. 
1362 wurde das Thurgauer Landgericht von Kaiser Karl IV an Hans II von Rosenegg ver- 

liehen®8, der dieses Amt noch 13786 ausübte. 
Auch die Allianzen der beiden Familien verraten gemeinsame Interessen. So sind beide Ge- 

schlechter verschwägert mit denen von Aarburg, von Thierstein, von Tengen, von Klingen- 

berg, von Falkenstein, von Lupfen’, wobei uns ja nur ein kleiner Teil der Heiraten bekannt ist. 
In ihren politischen Wirksamkeiten haben die von Rosenegg nie etwas gegensätzliches zu 

denen von Klingen unternommen. Umgekehrt stellen wir fest, daß in maßgebenden Rechts- 
angelegenheiten des Hauses von Rosenegg die von Klingen fast immer mitwirkten. 

Zwar vermochten die von Rosenegg nicht — wie die von Klingen - selbst eine erfolgreiche 
Hauspolitik zu betreiben, doch scheint es, daß für sie die Interessen des Hauses von Klingen 
auch ihre eigenen waren. 

Die Frage nach der Herkunft der Rosenegger hat schon 1869 - allerdings nuram Rande -den 
thurgauischen Geschichtsschreiber Adam Pupikofer beschäftigt. Er glaubte, die von Rosen- 
egg’! seien die Nachkommen des Ortsadelsgeschlechtes von Rülassingen. Diese Möglichkeit 
scheidet aus. 

Konrad Graf, der Verfasser der Geschichte von Ramsen nimmt aufgrund der örtlichen Gege- 

benheiten einen familiären Zusammenhang an zwischen denen von Rosenegg und denen von 
Rammesheim [erwähnt von 1100-1167]7?. Es lassen sich jedoch keine Anhaltspunkte dafür 
finden. 

Der schweizerische Geschichtsschreiber Stumpff vermutet aufgrund der Wappenähnlich- 
keit einen Zusammenhang mit dem thurgauischen Geschlecht »von Rosenberg?3«. Die Adels- 
familien, die eine Rose in ihrem Wappen führten, waren jedoch so zahlreich, daß die Wappen- 
ähnlichkeit nicht ausreicht, um einen genealogischen Zusammenhang von einem dieser Ge- 
.schlechter in Betracht zu ziehen. 

Die Adelsforschung lehrt uns, daß in früheren Jahrhunderten nicht hinter jedem adeligen 
Zunamen eine besondere Familie stand, daß vielmehr bei den Adeligen jener Zeit die Gewohn- 
heit herrschte, sich nach einer oder mehreren Besitzungen zu nennen. »Leben Glieder der 
gleichen Familie an verschiedenen Orten, so nennen sie sich auch verschieden”*«. 
Auch die Annahme eines neuen Wappens steht nicht im Widerspruch zur geäußerten Ver- 

mutung. Denn Änderungen des Wappens bei verschiedenen Linien waren im 13. Jahrhundert 
nicht selten und erfolgten besonders bei Besitzteilungen. 

Bei diesen Überlegungen verdient eine Stelle aus der Chronik der Grafen von Zimmern Be- 
achtung. Der Verfasser berichtet dort, Jörg von Zimmern habe um das Jahr 1100 eine Tochter 
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des Hartmann von Hohenklingen heiraten wollen. Weil aber Jörg von Zimmern noch vor der 
Hochzeit verstorben sei, so sei »Fröle Adelgundt von Clingen herrn Eberharten freiherren von 
Rosenegk vermehlet worden, dem sie hernach vil kinder geboren hat”«. 

Einen Eberhard von Rosenegg kennen wir nicht und zur Zeit, als diese Ehe stattgefunden 
haben soll, ist der Name von Rosenegg noch nicht urkundlich nachweisbar. 
Immerhin ist interessant, daß der Chronist gerade diese beiden Geschlechter - von Rosenegg 

und von Klingen - in seiner Erinnerung miteinander verbindet, vielleicht aus dem überliefer- 
ten Wissen um ihre gemeinsame Herkunft. 

Bei Zusammenkünften des Adels im 14./15. Jahrhundert werden die von Rosenegg fast 
immer neben denen von Klingen aufgeführt. Zum Beispiel bei der großen Adelsversammlung 
in Bodman im Jahre 1392, an der mehr als 300 Ritter teilnahmen, stehen in dem Bericht die 

Brüder von Rosenegg neben denen von Klingen an 5. Stelle’®. 
Auch im Appenzellerkrieg, als sich die Ritter und Herren im Bodenseeraum in der neuge- 

gründeten Ritterschaft St. Georgenschild mit der Stadt Konstanz gegen die Appenzeller ver- 
banden, war Heinrich IV von Rosenegg einer der acht Hauptleute der Ritterschaft, erwähnt 
zusammen mit Walter und Ulrich von Klingen”. 

In seiner Chronik über das Konstanzer Konzil hat Ulrich von Richenthal das Wappen der 
Brüder Hans und Heinrich von Rosenegg ebenfalls neben demjenigen von Klingen angebracht. 

Es mag vielleicht nur ein Zufall sein, aber doch bemerkenswert, daß die erste Erwähnung 
eines Roseneggers (1248) als Zeuge für einen von Klingen erfolgte und daß 220 Jahre später die 
letzte Schenkung des letzten Roseneggers (1468) zum Gedenken an die von Klingen geschah. 
In jenem Jahr stiftete nämlich Hans IV von Rosenegg »zum gedächtnuss der edlen Herrschaft 
von Clingen« seine Ansprüche an die halbe Veste Freudenfels und den halben Kirchensatz der 
Kirche zu Burg (Stein) dem Spital zum Hl. Geist in Stein”®. 
Und schließlich haben der letzte männliche Namensträger von Klingen (Ulrich XI t 1445) 

und der letzte männliche Namensträger von Rosenegg [Hans IV Junker Hans + 1480) ihren 
Lebensabend in Stein a. Rh. zugebracht und sie sind beide in der Stadt, mit der sie so vieles ver- 

band, gestorben”. 
Es würde zu weit führen, wollte man alle auf eine gemeinsame Abstammung hinweisenden 

Fakten im einzelnen angeben. 
Das enge Verhältnis zwischen den beiden edelfreien Familien, ihr Zusammenwirken in ge- 

meinsamen Aktionen, ihre gegenseitige Hilfeleistung — und dies während 200 Jahren - kann 
mansich kaum anders erklären als aus einem vorhandenen lebendigen Bewußtsein dergemein- 
samen Abstammung. 

Die von Eberhard Dobler geäußerte Vermutung, Heinrich von Twiel könnte mit Heinrich 
von Rosenegg identisch sein, dürfte trotzdem der weiteren Untersuchung wert sein, wenn 
wir annehmen, daß möglicherweise auch Heinrich von Twiel in die Familienbeziehung von 

Klingen und von Rosenegg einzuordnen wäre, was jedoch bisher nicht gelungen ist®!. 

3) Die Lehen derer von Rosenegg zu Singen 
In die Zeit der Enkel des erstgenannten Heinrich von Rosenegg — nämlich der Brüder 

Werner II und Heinrich II - fällt im Jahre 1335 die bereits erwähnte erste urkundliche Aussage 
über ein Lehensverhältnis derer von Rosenegg zum Kloster Reichenau. Auch von Beziehungen 
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der Rosenegger zu den Dörfern Rielasingen und Singen wird zum erstenmal in dieser Urkunde 
berichtet. 

Wir erfahren, daß die Brüder Heinrich und Werner von Rosenegg in Rielasingen und Singen 
reichenauische Lehen innehaben, welche sie bis zu dieser Zeit »mitnand ungetailt handt«, 
also gemeinsam nutzten®. 

Heinrich II v. R. war verheiratet mit Anna von Gutenberg, deren Vorfahren von der Guten- 
burg im Schlüchttal (bei Tiengen) stammten. 

Durch diese Eheschließung waren die von Rosenegg auch mit dem Raum im Wutachgebiet 
verbunden. Die von Gutenburg lebten zwar seit ca. 1256 auf Burg Bernau [bei Zurzach), nach- 
dem die von Krenkingen kurz vor 12,62 die Gutenburg erworben hatten®. Bemerkenswert er- 
scheint hierzu, daß die Ehefrau des Heinrich von Krenkingen, der 1242 ermordet wurde, eine 
von Hohenklingen war. Die Kinder aus dieser Ehe hießen Kunigunde und Heinrich®5, Namen, 
die auch zu den roseneggschen Leitnamen gehören. 

Im Einverständnis mit dem Bruder Werner II von Rosensegg bat Heinrich II 1335 den Abt des 
Klosters Reichenau, seiner Tochter Kunigunde »manrecht« an den reichenauischen Lehen- 
gütern zu geben, d. h. die Tochter als ihm selbst gleichgestellte Lehenträgerin anzuerkennen. 

Der Abt möge deshalb seinen Teil der reichenauischen Lehen von ihm »ufnehmen« und 
dann ihm und seiner Tochter Kunigunde neu und gemeinsam verleihen. 

Abt Diethelm von Kastel (1306-1343) entsprach dieser Bitte, indem er Kunigunde von Rosen- 
egg gemeinsam mit ihrem Vater Heinrich in das Lehenverhältnis aufnahm »umb der dienste 
willen, die er uns und unserem gotshus getrühlich getan hett®®. 

Dieser vom Abt der Reichenau vollzogenen Lehensänderung, wodurch Kunigunde dem 
Vater gleichgestellte Lehenträgerin und Erbin wurde, kam ein geschichtswirksamer Charakter 
zu. Denn fast 300 Jahre später (1610) war es diesem Umstand zu verdanken, daß die Herrschaft 
Rosenegg mit dem Dorf Rielasingen nicht württembergisch blieb, sondern an das Hochstift 
Konstanz gelangte, wovon später noch zu sprechen sein wird. 
Am 25. Juni 1335 wurden über diese Lehensänderung zwei Urkunden ausgestellt, welche 

die reichenauischen Lehen der Freiherren von Rosenegg beschreiben?’. 
Die eine der beiden Urkunden bezieht sich auf folgende Güter: 
»Das ist der kelnhof ze Rülassingen mit zwingen und mit bännen und mit allem reht so darzu 

gehört, mit zwain hofstetten ze Rülassingen der lit aini by demselben kelnhof, die ander an 
wisan, und die äkker ufdem harde, die die mesemerbuwent, und die wingarten und die zehnten 
ze Rülassingen, die dieselben von Rosenegg miteinander ungetailt hant. Und über die lüt die 
dieselben von Rosenegg gemainlich von unserem gotshus ze lehen hant... und über die mann- 
lehen, die dieselben lüt von inen ze lehen hant, die ouch von unserem gotshus lehen sind... .«. 

Die zweite Urkunde vom 25. Juni 1335 bezieht sich auf die nachgenannten Güter, die der Abt 
von Heinrich von Rosenegg ebenfalls aufnahm und sie ihm und seiner Tochter Kunigunde neu 
und gemeinsam verlieh8®: 

Güter, welche 
»dieselben gebrüder von unserem gotshus gemainlich ze lehen hant, 
seinen tail an der burg Rosenegg mit feld und wald, leute und güter ze Rülassingen, 
die wingarten ze Rülassingen, die er mit sinem bruder getailt hat, 
und güter und leute ze obrensingen und ze nydrensingen®® und alle die mannlehen, die die lüt 
von ihm ze lehen hant, die er ouch mit sinem bruder getailt hat; 
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und dazu alle die lehen mit allem reht als er sie vormales von uns und unserem gotshus ze 
lehen het«. 

Durch die vorgenommene Lehensänderung wurde Kunigunde von Rosenegg Lehenträgerin 
wie ihr Vater und eine reiche Erbtochter. Aus den in den Urkunden von 1335 aufgeführten 
Lehengütern - und Rechten entstand die spätere Herrschaft Rosenegg mit der Burg als Mittel- 
punkt. 

Anläßlich der Lehensänderung von 1335 stellte Heinrich II v. R. auch seine Ehefrau - Anna 
von Gutenberg - wirtschaftlich sicher, indem er ihr um 100 Mark Silber einige Güter - die in 
den Urkunden wohl enthalten aber nicht bezeichnet sind — verpfändete. 

So wenig wir wissen, wie und wann die von Klingen vor 1267 in den Besitz des Hohentwiels 
kamen, so wenig erfahren wir aus den Quellen, auf welche Weise und wann die von Rosenegg 
zu den reichenauischen Lehen in Rielasingen und Singen gekommen sind. 

Handelte es sich um ursprünglichen Eigenbesitz derer von Rosenegg, den sie der Abtei 
Reichenau übergaben und von dieser zur Nutznießung als Lehen zurückerhielten nach da- 
maliger Gepflogenheit? 
Dies wäre denkbar im Hinblick auf die Stellung der Familien von Klingen und von Rosenegg 
zueinander umsomehr, als der Hohentwiel um jene Zeit ein Eigengut derer von Klingen war 

und Singen vom 10.-14. Jahrhundert als ein Besitz des Klosters Reichenau nachgewiesen ist". 
Wenn sich das Dorf Singen 1335 bereits im Eigenbesitz derer von Friedingen befand, so 

mußten die roseneggschen Lehengüter des Klosters Reichenau in Singen von diesem Besitz 
ausgenommen sein; vermutlich war dies schon der Fall zu der Zeit, als die von Friedingen das 

Dorf Singen noch als reichenauisches Lehen innehatten. 
Zum roseneggschen Lehenbesitz in Niedersingen und in Obersingen kamen dann noch 

Güter im Remishof. 
Die Vermutung liegt nahe, daß es sich bei dem roseneggschen Lehenbesitz in Singen um jene 

Güter handelte, die sowohl von der Friedinger Ortsherrschaft als auch vom reichenauischen 
Kehlhof in Singen ausgenommen waren. 

Diese Vermutung steht auch nicht im Widerspruch zu der Feststellung von E. Dobler, daß 
wahrscheinlich die Weiler Niederhofen und Remishofen schon zur Zeit der Herren von Twiel 
zur Burg Hohentwiel gehört hätten?!. 

Einen interessanten Vorgang überliefert uns J. Bader, der frühere Archivrat des Bad. General- 
landesarchivs. Er berichtet uns von einer Urkunde von 1350, die sich im Bad. GLA. befinde. 
Danach hätten »... im Jahre 1350 die Brüder Heinrich und Rudolf von Friedingen der Kirche in 
Singen eine Stiftung gemacht« zur Befreiung und Hilfe der Seele Konrads seligen von Stain?«. 
Diese Stiftung sei erfolgt nach dem Rat der Freiherren Ulrich von Klingen, Werner und Hein- 
rich von Rosenegg, der Ritter Konrad von Homburg, Wezel von Reischach »und anderer wiziger 
lüt«. 
Wenn wir annehmen, daß es sich bei dem von J. Bader überlieferten Vorgang um Werner II 

und Heinrich II von Rosenegg handelte, müßte die Stiftung zu einem früheren Zeitpunkt er- 
folgt und erst nachträglich beurkundet worden sein. 
Denn Werner II war 1344 nicht mehr am Leben? und Heinrich II bereits 13399* tot. Es gab 

zwar 1350 Werner III von Rosenegg, den damaligen Spittelherrn und späteren Abt der Reichen- 
au, sowie Heinrich II, der uns 1339 als Vetter der Kunigunde überliefert? ist. Eine weitere ur- 
kundliche Erwähnung kennen wir von diesem Heinrich II v. R. nicht. 

Auch handeln Werner III und Heinrich III nie gemeinsam, wie dies bei den Brüdern Werner II 
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und Heinrich II stets der Fall ist, da sie ja miteinander die reichenauischen Lehen in Riela- 
singen und zum Teil in Singen innehaben. 

Der Vorgang von 1350 könnte in Zusammenhang stehen mit der von den Freiherren von 
Rosenegg um das Jahr 1330 gegründeten Kapelle mit Kaplanei in Rielasingen®. 

Zieht man die roseneggschen Familienverhältnisse in Betracht, kommen als deren Stifter 
nur Werner II und Heinrich II v.R. in Frage. 

Etwas mehr als die Hälfte des Dorfes Rielasingen wurde dabei in die Kirche St. Peterund Paul 
zu Singen eingepfarrt. 

Deshalb dürften die von Rosenegg als Mitzehntherren von Singen ein besonderes Interesse 
an einer Stiftung derer von Friedingen an die Singener Kirche gehabt haben. 

Kurze Zeit nach dem Tode des Heinrich II v. R. (1339) wird Kunigunde, seine Tochter, die 
Ehefrau des späteren Stühlinger Landgrafen Eberhard von Lupfen. Als roseneggsche Erbtochter 
brachte sie den Grafen von Lupfen ein großes Vermögen zu, was sich daraus ersehen läßt, daß 
ihr Gemahl Eberhard III von Lupfen ihre Mitgift mit 900 Mark Silber und 100 Mark Silber ihrer 
Morgengabe, also mit insgesamt 1000 Mark Silber versicherte mit der Burg, der Stadt und dem 
Dorf Stühlingen mit allen dazugehörigen Gütern?”. 

Mit 100 Mark Silber versicherte er ihr allein die Rechte an ihrem Eigenhofe zu Debrunnen 
(bei Herdern, Thurgau), wonach sie ihn an diesem Hof zum »rechten Gemeinder« annahm?®. 

Diese Heirat, die sicher nur durch die Aufnahme der Kunigunde v. R. zur rechtmäßigen 
Lehenträgerin und Erbin zustandekam, wurde schicksalhaft für das Geschlecht von Rosenegg. 
Denn durch sie kamen nun die Grafen von Lupfen in den Mitbesitz der reichenauischen Lehen 
und des roseneggschen Vermögens, auch der Burg Rosenegg. Es läßt sich nicht übersehen, daß 
durch diesen ganz entscheidenden Eingriff in die roseneggsche Vermögensbasis der wirt- 
schaftliche Abstieg der edelfreien Familie von Rosenegg eigentlich begann. 

In der Folgezeit blieb dann auch das Haus Lupfen in Mitbesitz der späteren Herrschaft Rosen- 
egg und das Übergewicht in rechtlichen Angelegenheiten befand sich naturgemäß auf Seiten 
der mächtigeren Grafen von Lupfen. 
Auch Frau Kunigunde behauptete in den Familiensachen des väterlichen Hauses das ihr als 

Lehenträgerin zustehende Recht. So werden am 28. Mai 1342 Kunigunde von Rosenegg ver- 
heiratete von Lupfen und ihrem Ehemann Eberhard von Lupfen vom Abt der Reichenau ge- 
meinsam der bisherige Anteil der Kunigunde am reichenauischen Lehen übertragen. Dabei 
werden auch die »leute und güter ze obrasingen und ze nydrasingen« erwähnt”. 

Dieselbe Verleihung erfolgte am 4. Februar 1344, wobei Kunigunde durch Ulrich von Klingen 
»verbeiständet« war!®. Auch hier ist von Gütern zu Singen die Rede. 
Zum letztenmal hören wir von diesen Gütern in obrensingen und nydrensingen bei der 

Belehnung von Graf Johannes von Lupfen am 1. Dezember 1463 durch den Abt der Reiche- 

naull, 
Nach dem Aussterben der Freiherren von Rosenegg im Mannesstamme [1480)!% wurden die 

von Lupfen ihre Rechtsnachfolger. Bei den späteren Belehnungen der Grafen von Lupfen mit 
den reichenauischen Lehen in Rielasingen, der nunmehrigen Herrschaft Rosenegg, (1481, 1488, 
1492, 1527-1568) ist von den Gütern zu Singen nicht mehr die Rede!®, 
Zurückkommend auf die Lehensänderung von 1335 soll kurz auf deren Bedeutung für die 

spätere politische Zugehörigkeit des Dorfes Rielasingen eingegangen werden. 
Als mit dem Tod des Heinrich von Lupfen (1582) sein Geschlecht im Mannesstamme aus- 

96 Gertrud Streit, »600 Jahre Kirche in Rielasingen« in: Hegau Heft 10/1960 

97 1344 XII 15. Urkunde abgedruckt in: Reinhard Wais aaO. $. 155 
98 1341 X129. Th. Urk. B. Bd. V Nr. 1673 

9% Reichenau 1342 V 28. GLA. Nr. 5/537 

100 Stein 1344 II 4. GLA. Nr. 5/537 

101 1463 XII1. GLA. Nr. 5/537 

102 1480 VIII22. GLA. Nr. 5/536 

108 1481 V 8., 1488 X122., 1492 XII 15., 1527 IV 8., 1553 XI 10., 1566 VII26., 1568 VII26., alle GLA. Nr. 5/537 

56



Adelsgeschlechter in Rielasingen 

starb, kam die Herrschaft Rosenegg über die Schwester des Heinrich v. L. — Margarete — an 
deren Ehemann den Freiherren Peter von Mörsberg und Beffort. 

Zwar antwortete 1583 der Konstanzer Bischof als Rechtsnachfolger des Klosters Reichenau 
auf die Bitte des von Mörsberg um Belehnung mit der Herrschaft Rosenegg, »es befinden sich 
noch Zweifel über die Weiterverleihung des Lehens!%«. 

Es begann ein Rechtsstreit darüber, ob die Herrschaft Rosenegg als ein Kunkellehen anzu- 
sehen sei und rechtmäßig Margarete von Lupfen zustehe oder ob die Herrschaft Rosenegg- wie 
der Bischof behauptete — aufgrund der Lehensänderung von 1335 immer ein Mannlehen ge- 
blieben sei und an den Lehenherrn zurückfallen müsse, wenn kein männlicher Lehenträger 
mehr vorhanden sei. 

Trotz dieser ungeklärten Rechtslage nahm der von Mörsberg Besitz von der Herrschaft 
Rosenegg. Im Jahre 1607 ließ er sich sogar in Verhandlung ein mit dem Herzog von Württem- 
berg, dem er Burg und Herrschaft Rosenegg im Jahre 1608 verkaufte um 25000 Gulden!®. Dazu 
gehörte auch das Dorf Rielasingen, das zwei Jahre württembergisch blieb. 
Dann kam 1610 das Hochstift Konstanz endlich zu seinem Recht. Ein Gutachten der Ju- 

risten-Fakultät in Freiburg stellte fest, daß die Herrschaft Rosenegg immer ein Mannlehen 
gewesen sei, woran auch die Verleihung eines Teiles davon an die Tochter Kunigunde 1335 
nichts geändert habe. Somit mußte die Herrschaft Rosenegg wegen Unterbrechung der regel- 
mäßigen Erbfolge nach deutschem Lehenrecht an den Lehensherrn zurückfallen!®, 

Der mit dem Herzog von Württemberg »hinderruggs vermaint und nichtigliche Verkauf« 
wurde rückgängig gemacht. 

Nach einem von Kaiser Rudolf II bestätigten Vergleich ging 1610 unter Bischof Jakob Fugger 
die Herrschaft Rosenegg an das Hochstift Konstanz über und Margarete von Lupfen wurde mit 
13500 Gulden abgefunden!”. Die Herrschaft Rosenegg mit Rielasingen blieb beim Hochstift 
Konstanz bis zur Säkularisation 1803. 

Wäre die Lehensänderung von 1335 nicht erfolgt, so hätte sehr wahrscheinlich das Dorf 

Rielasingen das Schicksal des Hohentwiels als württembergische Enklave geteilt und wäre bis 
in unsere Zeit württembergischer Besitz geblieben. 

In seiner Studie »Zur mittelalterlichen Geschichte von Singen« erwähnt E. Dobler, daß von 
»Niederhofen deutliche Spuren zur nahen Burg Rosenegg hinüberweisen!®«. Tatsächlich läßt 
sich im 14. Jahrhundert eine roseneggsche Lehenherrschaft in Singen feststellen, die einen 
größeren Güterbestand — vor allem in Niederhofen — umfaßte. Wie aus der Urkunde von 1335 
hervorgeht, befand sich ein Teil der reichenauischen Mannlehen, welche den Roseneggern in 
nicht mehr feststellbarer Zeit vor 1335 verliehen waren, in Singen. Die von Rosenegg müssen 
demnach schon vor 1335 in einer grundherrlichen Beziehung zu Singen gestanden sein, die uns 
erst mit der Lehensänderung von 1335 bekannt wird. 
Der roseneggsche Anteil an reichenauischen Lehengütern und Rechten in Singen muß 

größer gewesen sein, als bisher angenommen. Dies läßt sich direkt und indirekt aus den vor- 
handenen Urbaren feststellen und ableiten. Die roseneggsche Zehntherrschaft wirkte über die 
Stadt Schaffhausen selbst in die Namengebung einer Anzahl Familien in Singen hinein, wie 
wir dies im folgenden Abschnitt aufzuzeigen versuchen. 

Dabei sollen nur die reichenauischen Lehengüter derer von Rosenegg in Singen, nicht aber 
ihre reichenauischen Lehen in Rielasingen, berücksichtigt werden. 

Bezüglich der Weiler Niederhofen und Remlishofen, die bis 1530 klingenbergisches Eigen 
waren, ist auch an einen eventuellen Übergang durch Erbschaft von denen von Rosenegg an 
die von Klingenberg zu denken. 
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Denn bereits 1349 war die Ehefrau des Albrecht von Klingenberg zu Twiel eine Marie von 
Rosenegg!®. Sie wäre - wenn wir]. J. Rüeger folgen — die Großmutter des Kaspar von Klingen- 
berg gewesen. Dieser Kaspar von Klingenberg, dem zu Beginn des 15. Jahrhunderts der Hohent- 
wiel gehörte und der 1419 die Hälfte der Herrschaft Hohenklingen kaufte, war ein Halbbruder 
der Margarete von Rosenegg, später verheiratete von Aarburg. 

Der Vater des Kaspar — Hans von Klingenberg — starb 1388 in der Schlacht bei Näfels. Ver- 
mutlich heiratete seine Witwe nach 1388 einen Heinrich von Rosenegg. Aus dieser Ehe 
stammte dann Margarete von Rosenegg, so daß sie und Kaspar evtl. die gleiche Mutter hatten. 
Kaspar nennt Margarete von Rosenegg verschiedentlich »meine eheliche Schwester«, Mar- 
garete von Rosenegg Kaspar von Klingenberg »minen lieben bruder«, was dies zum Ausdruck 
bringt!10, 

Mit diesen Familienverhältnissen dürften die im Klingenberger Urbar von 1392 erwähnten 
Ramsener Vogtrechte betreffend »des von Rosenegg kind!!!« zusammenhängen, die sich sicher 
auf Margarete von Rosenegg beziehen, die 1392 tatsächlich noch ein Kind war. 

Die in dem besagten Urbar von 1392 erwähnte Vogtsteuer der Klingenberger zu Singen, 
Remlishofen und Niederhofen könnte zum Teil gleichfalls über die von Rosenegg an die von 
Klingenberg gekommen sein. 
Auch in Rielasingen gehörte 1508 neben denen von Lupfen ein Teil der niederen Gerichts- 

barkeit -die ursprünglich ganz bei Rosenegg war und seit 1335 zur Hälfte bei denen von Lupfen 
— den Herren von Klingenberg und zwar in der Weise, daß das Rielasinger Gericht durch Sig- 
mund von Lupfen mit acht Mannen, durch Albrecht und Eberhard von Klingenberg mit vier 
Mannen zu besetzen war »wie dies von alters her so gewesen ist!!2«. 

Als die von Klingenberg 1530 das Dorf Singen an Hans Jerg von Bodman verkaufen, geht auch 
ihr Anteil am Dorf Rielasingen durch Verkauf an Hans Heinrich von Lupfen über!!3. In diesem 
Verkaufsbrief ist von den einstigen roseneggschen Gütern zu Singen keine Rede mehr. 
Wenden wir uns nun dem roseneggschen Lehenbestand in Singen im einzelnen zu, soweit 

er noch erfaßt werden kann. 
In einem roseneggschen Güterverzeichnis aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, das den 

damaligen Güterbesitz der Freiherren von Rosenegg beschreibt!!*, finden sich außer einzelnen 
Grundstücken in Singen auch sieben Lehenhöfe. Sie könnten schon zum roseneggschen 
Lehenbestand von 1335 in Singen gehört haben. Es sind folgende Höfe: 
1. »Eine Hofstatt zu Singen in dem dorff« die Engelhart Spiser zu Dießenhofen im Jahre 1401 

von Rosenegg als Lehen empfangen hat; (Seite 134] 
2. »Ein Gut lit ze Singen« das Hans Seckler als Lehen von Rosenegg empfangen hat und das 

Hans Forster innehat; (Seite 137) 
3. »Ein Gut ze Singen« das man nennt das Enderlisgut; »ist gewesen Frick Guldingers von 

Dießenhofen; (Seite 144) 
4. »Ein Gut ze Singen, daz die Heglin buwet von Niderhoffen«; (Seite 148) 
5. »Ein Gütli lit ze Niderhoffen und haisset des Pfaffwisers gut«, das Ueli Keller von Stain 1419 

als Lehen von Rosenegg empfangen hat; (Seite 137) 
6. »Eine Hofstatt da daß nuw hus uff stat ze Niderhoffen«, das Hiltprand von Niderhoffen als 

Lehen von Rosenegg empfangen hat«; (Seite 144] 
7. »Ein Gut ze Niderhoffen, haist des Brügelsgut, das Walter Stocker ze Lehen hat«. (Seite 149) 

Das sind vier Höfe zu Niederhofen (ehemals Nydersingen) und drei Höfe in Singen. Außer in 
Ober- und Niedersingen besaßen die Rosenegger zur Zeit des roseneggschen Urbars auch 

109 J. J. Rüeger, aaO. Bd. II Seite 674 
110 1437 II 12. Urkunden-Nr. 753 im Stadtarchiv Winterthur und 1430 X 11. Schaffh. UB. Bd. INr. 1837 

111 1392 IX 8. Klingenberger Urbar BÜ 1 Stadtarchiv Stein 
112 1508 XI17. GLA. Nr. 5/536 

113 1530 XI28. GLA. Nr. 5/538 

114 Ernst Schneider, »Eine unbekannte Quelle zur Geschichte der Herrschaft Rosenegg aus dem 15. Jahrhundert« in: 
Hegau Heft 15/16, 1963 S. 131-152 
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Güter in Remlishofen [3 Lehen) und 1 Lehen am Remlisberg, sowie zahlreiche einzelne Lehen- 
stücke. 

Von diesem roseneggschen Besitz in Singen ist in den Urbaren des 16. Jahrhunderts nicht 
mehr viel festzustellen, wohl deshalb, weil im Laufe der Zeit durch Erbfälle, Güterteilungen, 
Verkäufe und Verpfändungen dieser Besitz einem dauernden Wechsel unterworfen war. 

Zu Ziff. 7) ist zu sagen: nach dem Tode des Ulrich XI von Hohenklingen (t 1445) erbte sein 
Neffe Hans IV von Rosenegg ein Gut in Niederhofen »in niderhofen under singen!!5«. Es 
könnte das Brügelsgut gewesen sein. Außer diesem Gut hatte Walter Stocker aus Barzheim 
noch andere Güter von denen von!!% Rosenegg zu Lehen z. B. 1429 das Katzentalergut bei Hil- 
zingen sowie das Stockergut in Barzheim, das ebenfalls durch Erbschaft von Ulrich XI von 
Hohenklingen an Hans IV von Rosenegg kam!!7. 

Es wäre möglich, daß das Brügelsgut zum ursprünglichen Lehenbestand derer von Rosenegg 
in Nydersingen gehörte und später auf nicht mehr feststellbare Weise — vielleicht durch Mit- 
gift oder Erbschaft - an die von Hohenklingen kam. Hans IV von Rosenegg stammte aus der 
zweiten Ehe seines Vaters mit einer geborenen von Hohenklingen, wahrscheinlich einer 
Schwester von Ulrich XI. Auch seine Schwiegermutter — Verena von Bußnang geborene von 
Hohenklingen — war eine Schwester des Ulrich XI, mit deren Tochter — Agnes von Bußnang- 
Hans IV v.R. verheiratet war!!®. 

In Rielasingen besaßen die von Hohenklingen schon vor 1357 einen Hof als Zinslehen vom 
Kloster St. Georgen, den Walter von Hohenklingen am 19. 12. 1357 an Johann von Fulach ver- 
kaufte und der bis zur Zehntablösung »Fulacherhof« hieß!!?. 

Die Güter des Welti Stocker in Niederhofen kamen dann aufgrund einer Erschaftsteilung 
zwischen seinen Kindern Heinrich und Anna Stocker im Jahre 1463 an die Tochter Anna. Sie 
war die Ehefrau des Schaffhauser Bürgers Hans Schelklin genannt Heggenzi!?. In zweiter Ehe 
war sie verheiratet mit Bürgermeister Hans Schmid aus Schaffhausen!?!. 

Nach dem Tode des Heinrich Stocker teilten im Jahre 1500 Anna Stocker, in zweiter Ehe ver- 
heiratete Schmidlin, und ihr Neffe Hans Stocker sowie dessen Sohn Alexander den ehemals 
roseneggschen Lehenhof zu Barzheim in zwei Teile!?. 

Bei dieser Teilung ist von dem Gut zu Singen, das 1463 Anna Stocker erbte, nicht die Rede. 
Dieses Gut könnte später durch Erbschaft an die mit Heinrich Stocker verschwägerten Fami- 
lien Murer, Lieb oder Heggenzi gekommen sein!?. 

Wie die Schaffhauser Adeligen danach strebten, in den Besitz von Vogteien zu kommen, 
suchten wohl auch die reichen Stadtbürger — und von diesen waren es vor allem die Spital- 
pfleger — wenigstens in den Besitz von Lehenhöfen im Umkreis von Schaffhausen zu gelangen, 
die sie in der Regel an Bauern weiterverliehen!?*. 

Dies läßt sich in Rielasingen nachweisen und auch in Singen, wo wir diese Praxis aufgrund 
des Singener Urbars von 1533125, des roseneggschen Urbars aus der 1. Hälfte des 15. Jahr- 
hunderts!26 und des Hohentwiel-Lagerbuches von 1562!?7 vorzüglich feststellen können. 
115 1446 VI20 Schaffh. UB. Bd. INr. 2162 

116 1429 III 5. Schaffh. UB. Bd. INr. 1799 

117 Wie Anmerkung 115 
118 Otto Stiefel, »Geschichte der Burg Hohenklingen und ihrer Besitzer« 1921 
119 Staatsarchiv Schaffhausen 
120 1463 IV 18. Schaffh. UB. Bd. INr. 2560 

121 1472. IV 20. Schaffh. UB. Bd. II Nr. 2823 

122 J.J. Rüeger, aaO. Bd. IIS. 969 
13 Vgl. 1466 XII 8. Schaffh. UB. Bd. INr. 2654 

124 Vgl. Albrecht Strobel, »Eine Flurkarte aus dem Jahre 1709 und die Agrarverfassung des Hegaudorfes Singen am Hohen- 
twiel im 18. Jahrhundert« Band I der Beiträge zur Singener Geschichte, 1968 $.22 Anmerkung 92 

125 1533 »Urber umb Singen« Enzenberg-Archiv Singen 
Vgl. Walter Schreiber, »Das älteste Urbar des Enzenberg-Archivs als agrar- und sprachgeschichtliches Dokument«, in: 
Hegau Heft 27/28, 1970/71 

126 Ernst Schneider, wie Anmerkung 114 
127 Das Hohentwiel-Lagerbuch von 1562, bearbeitet von Max Miller 1968 
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Unter den in diesen Quellen vorkommenden Familiennamen finden wir ein Dutzend 
Namen von Geschlechtern, die im 15./16. Jahrhundert in Schaffhausen verbürgert waren, so 
die: 

Stocker, Lieb, Enderlin, Töuber, Brügel, Engler, Heggenzi, Etter, Pfister, Pflumen, Hiltprand, 
Heller und Murer. 

Eine Gegenüberstellung der betreffenden Familiennamen, wie sie in Schaffhausen und in 
Singen vorkamen, möge dies veranschaulichen. 
Familie: 

Stocker 
Stokar 

Lib 

Töuber 

Enderlin 

Brügel 
Brüggeler 

Engler 
Engel 

Heggenzi 

Etter 

Pfister 
Pflumen 

In Schaffhausen erwähnt: 
1371-1528 SHUBI?8 

1395-1474 SHUB 
1474: Heinrich Lib, 
seine Ehefrau Ursula 
ist Miterbin der Elisabeth 
Heggenzi SHUB Nr. 2875 
1403-1488 

1403 Conrad T. 
1488 Spitalpfleger 
Hans Töuber SHUB 
1373-1518 SHUB 

1526 Jörg Enderlin!33 
1386-1343 SHUB 

1343 Berchtold B. 
Spitalpfleger 
1365-1462 SHUB 

1253-1526 SHUB 

1368-1398 SHUB 

1307-1501 SHUB 

1539, Ulrich Pflum 
1558 Pfleger des Klosters 
Paradies und Ratsherr 
(J-J. Rüeger Bd. IIS. 813, A1 
und $.1090 Al) 

In Singen: 

1414 Walter St.!2? 
1533 Katharina St.!30 
1533 Kaspar Lib!3! 

1553 Caspar T.!%? 
1562 Jacob T.!% 

Enderlinsgut in Singen!3* 

1533 Hans Brügel!35 
1420 Brügelsgut in Niederhofen!36 
»Seit 1555 in Singen bezeugter Familienname« 
1420 Engler Rüedi 
besitzt ein Gut in Niederhofen!37 
1463 Anna H. geb. Stocker 
hat ein Gut in Niederhofen!38 
Familienname erw. bis 1562139 
1533 »Rüedin Etters acker in Singen!“ 
1533 Pfister H. hat Grundstücke in Singen!“ 
1533 »des Pflumen acker in Singen! 

128 Die urkundlichen Erwähnungen sind dem Register des Schaffhauser Urkundenbuches Bd. Ilentnommen, soweit keine 
andere Quelle angegeben ist. 

129 Wie Anmerkung 114 $. 149 
130 Wie Anmerkung 125 
131 Wie Anmerkung und Walter Schreiber, »Zwischen Schwaben und Schweiz« aaO. S.270 Nr. 936 und S. 155 Nr. 271 

12 Wie Anmerkung 127 
133 7. J. Rüeger aaO. Bd. 1S.377 A10 
134 Wie Anm. 114.144 
135 Wie Anm. 125 
136 Wie Anm. 114 S.149 
137 J.J. Rüeger, aaO. S. 968,2 

138 Wie Anm. 120 
139 Wie Anm. 127 
140 Wie Anm. 125 
14 Wie Anm. 125 
12 Wie Anm. 125 
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Familie: In Schaffhausen erwähnt: In Singen: 

Hiltprand 1405 (J.J. RüegerIS.377A4) Anfang 15. Jahrh. hat ein Hiltprand 
um 1500 Georg Hiltprand ein Lehen in Niederhofen 
Bürger in Schaffhausen Familienname erw. ca. 1380 und 14961% 
(Rüeger 1S. 390 A 7) 

Heller 1406 II20. Hans Heller 1533 (Eintragung vermutlich vom 17. Jahrh.) 
SHUB Nr. 1453 Peter Heller hat Grundstücke in Singen!** 

Murer 1253-1492 SHUB 1530 Lenzen Maurer in Singen!* 
1466 XII 8. Margarete Murer 

verheiratet mit Heinrich 
Stocker SHUB Nr. 2654 

Die auffallende Übereinstimmung der Namen von Hofinhabern in Singen mit Schaffhauser 
Bürgergeschlechtern läßt vermuten, daß diese Schaffhauser Stadtbürger einst Besitz in Singen 
hatten und daß sich die Besitzernamen im Laufe der Zeit auf die Bauernfamilien übertrugen. 
Es muß allerdings eingeräumt werden, daß es sich bei diesen Namen auch um Abkömmlinge 
der Schaffhauser Familien handeln könnte. 

Bei der Verleihung von Gütern in Singen an Schaffhauser Bürger - soweit es sich nicht um 
roseneggsche Lehen handelte — dürfte die roseneggsche Zehntherrschaft zum mindesten eine 
Vermittlerrolle gespielt haben. 
Denn unter den roseneggschen Lehenträgern, die im Umkreis von Schaffhausen Güter von 

denen von Rosenegg zu Lehen hatten, findet sich eine Reihe von Schaffhauser Bürgern so: 
1420 Burchard von Randenburg!* 
1395 Hansen Heggetzin Witwel*7 
ca. 1410 Cunrat Töuber!* 
ca. 1410 Cunrat Lieb!*8 
ca. 1410 Cunrad von Fulach!*# 
ca. 1410 Cunrad Heggetz!50 
1439 Junker Hans Heinrich im Turm!5! 
1450 Junker Wilhelm Albrecht Merler von Schaffhausen!5? 
1429 Walter Stocker!53 
um 1410 Hans Hün von Beringen!5* 
um 1430 Wilhelm von Teufen!55 
um 1410 Hermann am Stad!56 
um 1450 Adam Cron!57 
um 1450 Conrad Schwager!58 
um nur einige Beispiele zu nennen. 

1420 wird Margarete, Witwe des Nikolaus Dietrich zu Radolfzell, als Inhaberin eines Gutes 

143 Walter Schreiber, wie Anm. 131/32 S. 95 

144 Wie Anm. 125 

145 Wie Anm. 127 Nr. 2: folg.2 
146 Wie Anm. 114.132 

147 Schaffh. UB. Bd. INr. 1320 

143 Wie Anm. 114 S.136 

19 Wie Anm. 114 S.136 

150 Wie Anm. 114.136 

151 Stadtarchiv Dießenhofen Verz. Nr. 143 
152 Pletscher aaO. 
153 Wie Anmerkung 116 
154 Wie Anm. 114 S.136 

155 Wie Anm. 114 S.136 

156 Wie Anm. 114 $.136 

157 Wie Anm. 114 $.136 

158 Schaffh. UB. Bd. INr. 2231
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zu Niederhofen erwähnt!5?. Auch dieser Clewi Dietrich war 1410 Lehenträger derer von Rosen- 
egg, zwar von einem Hof zu Orsingen!60, es könnte aber auch das Gut in Niederhofen ursprüng- 
lich aus dem roseneggschen Lehenbestand herrühren. 

In seiner Studie »Das älteste Urbar des Enzenberg-Archivs als agrar- und sprachgeschicht- 
liches Dokument!®l« erwähnt W. Schreiber, daß in der Beschreibung des Gutes der Katharina 
Stocker in Singen vom Jahre 1533 »unter den Inhabern von Zehntgütern mit 25 Erwähnungen 
die »Rosenegger« bei weitem überwiegen!®«. 

Bei diesen »Roseneggern« muß es sich um Angehörige einer Bauernfamilie handeln, ver- 
mutlich um mehrere Familien, die einst roseneggsche Güter innehatten und die mit der Zeit 
von ihren Mitbürgern nach dem Lehenherrn — denen von Rosenegg - als »die Rosenegger« be- 
nannt wurden. 

Wie in diesem Fall könnte es sich auch bei den in Singen vorkommenden Namen von Schaff- 
hauser Bürgergeschlechtern verhalten haben. 

Vor allem ihre Lehenhöfe zu Nydersingen scheinen die von Rosenegg - vielleicht auch ihre 
Nachfolger die von Lupfen und von Klingenberg- zum Teil mit Bauern aus Rielasingen besetzt 
zu haben, was sich wieder aus den Familiennamen ergibt. 

Da die lokalgeschichtlichen Quellen in Rielasingen vor dem Dreißigjährigen Krieg recht 
spärlich sind, können allerdings nur wenige Namensträger erfaßt werden. 

Es kommen von den in Niederhofen bzw. in Singen vor allem in den Urbaren des 16. Jahr- 
hunderts erwähnten Familiennamen gleichzeitig in Rielasingen vor: 
In Rielasingen: In Singen: 

1550 Holzer Heinrich! Holzerhof!‘+ 
1558 Holzer Bernhard 
Anfang 15. Jahrhundert Hannsen Enderlin!65 Enderlinsgut, Singen! 
1545 Brutscher Jacob! Brutscher Jacob! von Rielasingen, der 

neue Mayer von Niederhofen 
1567 Britsch Peter! 1533 Peter Bruetschen hat Grundstücke 
sanktgeorgischer Lehenmann in Singen!’0 1553 Peter Britsch zinst vom 

Kißlingshof zu Niederhofen!”! 
1531 Forster Georg ist in R.!7? Stabhalter des 1420 Hans Forster hat!73 roseneggsche 
Gerichts für den von Lupfen, ebenso 1533 Lehen in Singen 
1562 Forster Hans!7* hatte in Rielasingen »Der Familienname Forster!’5 ist vom 
den reichenauischen Kehlhof inne 15.-20. Jahrh. am Ort vertreten«. 
1543 Hainrich von Ofenacker!’6 hat den 1533 Hainrich von Ofenacker!7’ hat 

189 Hans Martin Schwarzmaier, »Die Familie Vogt in Radolfzell und ihre geistlichen Stiftungen« in: Hegau Heft 21/22, 

1966 S. 75 
160 Wie Anm. 114 8.137 

161 Walter Schreiber, wie Anm. 125 $. 131-137 

162 Walter Schreiber, wie Anm. 125 $.133 

163 Staatsarchiv Schaffhausen, St. Georgenamt 

164 Herbert Berner, aaO. S.132 
165 Wie Anm. 114 S.145 

166 Wie Anm. 114 $.144 

167 Wie Anm. 159 $. 78 

168 Wie Anm. 159 S.75 
16 Staatsarchiv Schaffhausen, St. Georgenamt 

170 Wie Anm. 125 

ı71 Wie Anm. 127 
172 Staatsarchiv Schaffhausen, St. Georgenamt 
173 Wie Anm. 114 

174 Wie Anm. 127 S. 75 Fol. 243 

175 Walter Schreiber, wie Anm. 131 $.153 Nr. 258 

176 1543 XI 15. Belehnungsurkunde Nr. 11/429 

177 Wie Anm. 125 
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In Rielasingen: In Singen: 

reichenauischen Kehlhof in R. inne (vor Forster) Grundstücke in Singen 
In Rielasingen gab es ein Hiltprandgut (1622) ebenso Anfang 15. Jahrh. hat ein Hiltprand ein 
in Ramsen, das denen von Rosenegg gehörte!78 Gut in Niederhofen!7? 
1558 Hans Lib und Hans Däuber!®° von Singen 1533 Caspar Lib!8! 
haben in Rielasingen Anteile an einem 1555 Caspar Töuber!® 
sanktgeorgischen Lehenhof 1562 Jacob Töuber!&2 

Auf die besondere geschichtliche Bedeutung des »Niederhofes« im früheren Dorf Singen hat 
H. Berner schon in vielen Vorträgen und Veröffentlichungen hingewiesen. 

Es ist nicht das Anliegen dieser Untersuchung, den einzelnen grundherrlichen Verhältnissen 
in Singen, vor allem in Niederhofen, nachzugehen. 

Es sollten lediglich die zahlreichen Verflechtungen aufgezeigt werden, die einst bestanden 
einerseits zwischen denen von Rosenegg und dem Dorf Singen, andererseits zwischen der 

Bürgerschaft von Schaffhausen und Singen, die - soweit es die Verleihung von Lehengüter an 
Schaffhauser Bürger betrifft - wohl auch auf die 1335 erstmals erwähnte roseneggsche Zehnt- 
herrschaft in Singen zurückzuführen sind!8. 

Die Erinnerung an diese roseneggsche Zehntherrschaft in Singen muß noch lange bestanden 
haben. 
Denn 1672 gedenkt der Rosenegger Burgvogt Franz Huber wehmütig der Zeiten, da die von 

Rosenegg in Singen eine Rolle spielten, wenn er schreibt: 
»Es hat auch Rosenegg die Freyheit, daß die Inwohner vor ziten mit Kutschen, Wägen durch 

dero Gütern und Weingärten in Singen haben derffen fahren. Desgleichen einem Burgvogten 
alle vier Feste solle mit allen Glocken gelitten werden, bis er mit seinem Volk in die Kirche zu 
Singen kam. Es haben auch die Bauernsame von Rielasingen vor diesem zu Singen in den vor- 
dersten Stühlen ihre Stelle gehabt, welches sich bei dieser Zeit viel verändert!8*«. 
Noch manche solcher Freiheiten hätte die Rosenegger Herrschaft einst zu Singen genossen, 

meinte der Burgvogt abschließend. 
Er beanstandete in jenem Jahr, daß der Pfarrer von Singen nicht mehr gewillt sei, den Grund- 

zins an die Kaplanei Rielasingen zu zahlen und bemerkt dazu: »Es ist nicht so, daß der Singener 
Pfarrer in Rielasingen liegendes Gut besitzt, sondern umgekehrt hat die Kaplanei Rielasingen 
von Singen Grundzins von einem Gut zu fordern. 

In diesem Sinne ist auch eine Beschwerde des Rielasinger Kaplans Burkhart Hug zu ver- 
stehen, der 1622 dem Konstanzer Bischof berichtete, es sei bis vor einigen Jahren bei der Riela- 
singer Kapelle eine Jahrzeit gehalten worden, für welche von einem Gut, genannt »das Holzer- 
gut«, jährlich ein Malter Kernen abgegeben worden sei!®5. Es kann sich nur um das Holzergut 
in Singen handeln, denn in Rielasingen gab es 1550/58 wohl den Familiennamen Holzer, aber 
kein Holzergut. 
Einem Vermerk in den Rielasinger Kirchenakten zufolge zinsten noch 1673 die Erben des 

Hannsen Schwartzen vom Niederhof in die Kaplanei Rielasingen!86. Ebenso wird 1519 ein 

178 GLA. Abt. 229/87824 und 1463 IX 3. Schaffh. UB. Bd. INr. 2573 

179 Wie Anm. 114.144 

180 Staatsarchiv Schaffhausen St. Georgenamt LT Nr. 6 
181 Wie Anm. 125 

1822 Wie Anm. 127 

183 Zu den Beziehungen zwischen Schaffhausen und Singen: vgl. Herbert Berner, »Schaffhausen und der Hegau« in: Schaff- 
hauser Beiträge zur vaterländischen Geschichte Heft 48/1971 und Herbert Berner, »Alte Siedlungs - junge Stadt am 
Hohentwiel« in: Hegau Heft 1/1965 Seite 124, ebenso: Walter Schreiber, »Urbar des Enzenberg-Archivs« in: Hegau 
Heft 27/28, 1970/71 S.135 

184 Rosenegg 1672 128. Schreiben des Burgvogts Franz Huber an den Amtsverwalter 
185 Bei dieser Jahrzeit handelt essich um die 1484 bei der Rielasinger Kaplanei gestiftete Jahrzeit für Rudolf von Roßneck, 

den Bastard, die bis etwa 1620 gehalten wurde. 
186 GLA. Abt. 229/87810 
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Hans Schwartz als Inhaber von einem Teil des Enderlinsgutes zu Remlishofen erwähnt, das 
bereits im roseneggschen Urbar von ca. 1440 enthalten ist!®7. 
Zum letztenmal wird die einstige roseneggsche Zehntherrschaft in Singen wirksam beim 

Neubau der St. Peter und Paul Kirche in den Jahren 1779/81!88. 
Aufgrund der bestandenen grundherrlichen Zuständigkeit wurde damals der Konstanzer 

Bischof als Rechtsnachfolger des Klosters Reichenau um einen finanziellen Beitrag zum 
Kirchenbau angegangen. Und weil das Filialverhältnis zwischen der Kaplanei Rielasingen und 
der Pfarrkirche Singen noch immer bestand, haben in jenen Jahren auch die Rielasinger Bauern 
von den nach Singen eingepfarrten Höfen durch Fuhr- und Handdienste »in der Fron« beim 
Neubau der Singener Kirche mitgeholfen!®. 

Die Absicht der vorliegenden Untersuchung war, von der Basis der Lokalgeschichte her dar- 
zustellen: 
a) wer die ersten uns überlieferten Inhaber von Herrschaftsrechten im Dorf Rielasingen waren 
und was sich über ihre Person erkunden läßt; 
b) was sich an Vermutungen zur Frage der ungeklärten Herkunft des Ulrich von Rülassingen 
und der Freiherren von Rosenegg ergibt; 
c) die roseneggsche Zehntherrschaft zu Singen und ihre mögliche Auswirkung auf die Inhaber 
von Lehengütern in Singen zu beleuchten und damit einen Beitrag zu leisten für weitergehende 
Untersuchungen der spätmittelalterlichen Lehensverhältnisse in Singen. 

187 Wie Anm. 127 Seite 35 Anm. 6 

188 Adolf Engesser, »St. Peter und Paul« 1955 5.9 

189 GLA. Abt. 391/32287 
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